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A llo  R echto Vorbehalten

Neubauten für den Zoologischen Garten in Berlin
Ansprache des Ministerialdirektors SDr.=£ing. H in ck eld eyn  bei der Einweihung

Hochgeehrte Damen und Herren!
Die erstaunliche Entwicklung, welche die Stadt Berlin und 

der blühende Kranz ihrer Nachbargemeinden seit der Begründung 
des Deutschen Reiches in 40 gesegneten Friedensjahren erfahren 
hat, spiegelt sich im kleinen wieder in dom Werden und Wachsen 
unseres Zoologischen Gartens.

Ehedem vor den Toren der Stadt belegen und nur auf 
längerem W ege ins Freie zu erreichen, ist er heute durch die 
gewaltig fortgeschrittene Bebauung und durch eine Fülle von 
Verkehrsmitteln in das Herz von Groß-Berlin gerückt.

Während früher nur e in  im Grün versteckter schlichter Ein
gang vom Tiergarten her in den Garten führte, laden jetzt vier 
stattliche Tore, die sich durch ihren plastischen Schmuck als 
Bären-, Löwen-, Elefanten- und Adlerportal kennzeichnen, von 
allen Seiton zum Eintritt ein.

In die urwüchsige, waldartigo Erscheinung des einst vom 
Tiergarten abgetrennten Parkteiles hat inzwischen mehr und 
mehr die ordnende und schmückende Hand eingegriffen.

Unter tunlichster Wahrung des prächtigen, alten Baum
bestandes, vornehmlich unserer deutschen Eichen, sind an Stelle 
lauschig verschlungener Pfade breite W ege getreton, um den 
Strom der nach Tausenden zählenden Besucher aufzunehmon; 
durch Anlage von Hügeln, Teichen, Wasserläufen und Brücken, 
durch Aufstellung von Bildwerken, wie durch Schaffung von 
freien Rasenflächen mit Blumenbeeten, die im Frühling, Sommer 
und Herbst wechselvoll das Auge erfreuen, sind mannigfaltigo 
farbenprächtige Landschaftsbilder entstanden, in denen eine 
harmonische Verbindung von Natur und Kunst angestrebt ist.

W ie sich im Laufe der Jahre der Tierbestand zu einer er
lesenen Sammlung erweitert hat, die an Reichhaltigkeit im 
ganzen und Schönheit der Exemplare im einzelnen ihresgleichen 
sucht, so sind die ursprünglich in ländlich bescheidenen Formon 
gehaltenen, unter Bäumen malerisch verstreuten Tierhäuser und 
Gehege nach und nach durch stattlicho zum Teil ins Monumen
tale gesteigerte Bauwerke ersetzt in dem Bestreben, die Lebens
bedingungen der Tiere aller Zonen auch in der Gefangenschaft 
möglichst vollkommen zu erfüllen und in den Kunstformen die 
Heimat der einzelnen Tiergattungon erkennen zu lassen.

An diese Bauten knüpfen sich dioNamen der hervorragendsten 
Architekten unserer Stadt.

Noch sind einige der bei aller Bescheidenheit doch so an
sprechenden Bauwerke erhalten, die einst H e in r ic h  S tr a c k  
mit seinem feinen Formensinn geschaffen hat; inJden achtziger 
Jahren entstanden die prächtigen Bauten, die H erm a n n  E n d e s  
reicher Phantasie und glücklicher Gestaltungskraft [verdankt 

I werden; ihnen folgten dann die reizvollen Anlagen, in denen 
K a y se r  und v. G r o sz h e im  sowie Z aar  und V ahl ihr be
deutendes Können gezeigt haben, in donen sie das zoologisch 
Zweckmäßige mit dem künstlerisch Schönen durch Form und 
Farbe in selbständiger Eigenart zu verbinden verstanden. Es 
war das die für den Zoologischen Garten bedeutsame Zoit, in 
der W ilh e lm  B ö ck m a n n  mit seinem weiten Blick und seiner 
großzügigen Unternehmungslust auf die Entschließungen der 
Verwaltung entscheidenden Einfluß übte.

Und nun die neueste Entwicklungsporiode, in der die jüngste 
Zeit mannigfache Veränderungen und wesentliche Erweiterung

Abb.,194. Zoologischer Garten in Berlin. Neues Haoptrestaurant. Architekten: J ü r g e n s e n  und B a c h m q n n
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des Bestehenden bedingte, erhebliche Opfer erforderte, aber, wie j  
zu hoffen, auch dauernde Erfolge verheißt.

Dio durch das öffentliche Interesse gebotone Notwendigkeit, 
die Straße am Stadtbahnhof zu verbreitern, war für den Zoolo
gischen Garten an dieser Stelle mit dem Verlust eines Gelände
streifens und mit der Beseitigung einiger dort befindlicher 
Baulichkeiten verbundon. Aber Dank der Huld Seiner Majestät 
des Kaisers und Königs und der Fürsorge der Staatsregierung j 
wandelte sich dieser Verlust in Gewinn; er wurde aufs reichste ! 
dadurch ausgeglichen, daß an der Tiergartengrenze in beträcht- I 
lieher Längen- und Breitenausdehnung ein Teil des öffentlichen 
Parkes für die Erweiterung unseres Gartens zur Verfügung ge- i 
stellt wurde.

Hierdurch war die Erfüllung zweier schon lange gehegter j  
Wünscho gegeben.

Der eine dieser Wünscho war auf Beseitigung der Adlor- 
gehege, des Einhuferhauses und des Direktorwohnhauses ge
richtet, die sich bisher an ungeeigneter Stelle am Konzertplatz 
inmitten der für den Restaurationsbetrieb dienenden unansehn
lichen Baulichkeiten befanden. Als Ersatz konnten nun auf j  
der neugewonnenen Gartenfläche Anlagen geschaffen werden, in j  
denen die Eigonart und Schönheit der hier gehegten Tier
w elt voll zur Geltung kommt. Zwischen Felsbildungen statt
lichen Maßstabes, deren Schichtungen mit sorglichem Studium  
der Natur abgelauscht sind, in deron Klüftungen sich dio not
wendigen Gitter zwanglos einordnen, horsten nun dio Adler,

Geier und Falken, treiben die Uhus und Käuze ihr W esen; auf 
weiter Flugbahn können dio Könige der Lüfte ihre stolzen 
Schwingen frei entfalten.

Für W ildesel und Zebras mit ihrer unvergleichlich schönen 
Zeichnung sind geräumige Stallungen mit weiten Auslaufgehegen 
geschaffen, die in der Gestaltung der Bauwerke, der Um
wehrungen und der Bepflanzung das Bild einer südafrikanischen 
Siedlung gewähren.

W eiter konnte hier als Ersatz für das bisherige Wild- 
schwoinhaus, das dor Straßenverbreiterung weichen mußte, in 
doppeltem Umfang unter Benutzung einer natürlichen Bodon- 
senkung ein Stallgebäude für die einheimischen und ausländi
schen Borstentiere in malerischer Gruppierung unter breit
gelagertem Retdach aufgeführt und an einen mit alten Weiden 
umpflanzten Sumpf angoschlosseu werden, ein Ganzes, das er
kennen läßt, wie die Fürsorge für die Tiere dankbare Motive 
für ein stimmungsvolles Landschaftsbild zu geben vermag.

Wenn es gelungen ist, in diesen Anlagon das W issen und 
dio Erfahrung des Fachgelehrten mit ästhetischem Feingefühl 
und künstlerischer Gestaltungskraft vereint zum Ausdruck zu 
bringen, so darf das Verdienst daran in bezug auf Gedanken 
und Ausführung Professor H e ck  für sich in Anspruch nehmen. 
Der baukünstlerischo Teil lag in den bewährten Händen der 
Architekten Z aar und V a h l, nach deron Entwürfen auch das 
Löwenportal am Stadtbahnhof und das neue Direktorwohnhaus 
am Kurfürstendamm erbaut worden sind.

Dor zweite nun erfüllbare Wunsch 
war dioErwoiterung der Restaurations
anlagen, deren Unzulänglichkeit bei 
der stetig wachsenden Besucherzahl 
mehr und mehr erkannt und beklagt 
war. Es wurde der Plan gefaßt, auf 
dom durch Abbruch der früheren Bau
lichkeiten freiwerdenden Gelände im 
Anschluß an das vorhandene, ent
sprechend umzubauende alte Haus, 
einen Neubau mit großen Sälen, 
Veranden und Terrassen zu errichten, 
um den Konzertplatz einheitlich zu 
umschließen und zugleich einen neuen 
Eingang zu diesom Saalbau und dem 
Garten vom Kurfürstendamm her zu
gewinnen.

Bei dieser praktisch und künstle
risch nicht eben leicht zu lösenden 
Aufgabe vor die Frage gestellt: „Wie 
machen wirs, daß alles neu und mit 
Bedeutung auch gefällig sei“, beschloß 
die Verwaltung zur Erlangung eines 
geeigneten Bauentwurfs einen W ett
bewerb unter den Architekten von 
Groß-Berlin zu veranstalten. Aus 
diesem Wettbewerb, der eine sehr 
rege Beteiligung fand, sind als Sieger 
die Architekten J ü r g e n s e n  und 
B a ch m a n n  hervorgegangen. Nach 
ihrem Entwurf und unter ihrer Leitung 
sind die Neubauten entstanden, die 
heute mit der Einweihung dieses 
Festsaales der allgemeinen Benutzung 
und der öffentlichen Kritik übergeben 
werden.

In dem Bauprogramm, das auf 
Grund des mit der Hotelbetriebs
gesellschaft als Generalpächterin der 
Restauration abgeschlossenen Ver
trages die Beschaffung von Räumen 
und Einrichtungen vorsah, wie sie 
den höchsten Anforderungen an einen 
Wirtschaftsbetrieb im größten Maß
stabe zu entsprechen hätte, war an
genommen, daß e in  in sich ge
schlossener Bau es ermöglichen würde, 
den weitgehenden Ansprüchen nach 
jeder Richtung hin zu genügen.

Galt es doch, dafür zu sorgen, 
daß in den Sommermonaten für die 
Gartenbesucher beij gutem und

Abb.195. Zoologischer Garten in Berlin. W ildschweine Anlage. Architekten: Z a a r  und V a h l

.Abb. 196. Zoologischer Garten in Berlin. W ildeselhaus. Architekten: Z a a r  und V a h l
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schlechtem W etter ein behaglicher Aufenthalt unter Gewähr
leistung schneller Bedienung gesichert sei, daß zugleich aber 
auch in den Wintermonaten große Konzerte und Festlichkeiten  
veranstaltet werden könnten, überhaupt eine möglichst vielseitige 
Benutzung der Säle und Nebenräume geboten würde.

Leicht beieinander wohnen die Gedanken,
Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.

Die W ahrheit dieses Dichterwortes wurde auch in unserm 
Falle schon bei der Ausarbeitung des ausführlichen Entwurfs 
erkannt.

Die ursprüngliche Annahme, es würden sich in dem ge
dachten Neubau die Wirtschaftsräume in dessen Untergeschoß 
und Dachgeschoß unterbringen lassen, erwies sich bei näherem 
Eindringen in das technische Getriebe der W irtschaftsführung in 
einer V ielseitigkeit und in einem Umfange, wie hier verlangt, 
als hinfällig.

Um dem Raumbedarf der Einrichtungen für Heizung und 
Lüftung, Licht- und Kraftorzeugung, Versorgung mit kaltem  
und warmem W asser, der Kühlanlagen und der Eiserzeugung und 
endlich der Wäscherei mit allem Zubehör zu genügen und um 
zugleich lästige Geräusche und üble Gerüche von den Sälen 
fern zuhalten, wurde die Errichtung eines selbständigen W irt
schaftsgebäudes neben dem Saalbau nötig.

Ferner mußte ein weiteres Sondergebäude hergestellt werden 
als Garderobenhaus, in dem die Kellner, Küche und Hausdiener 
ihre Straßenanzüge gegen Dienstanzüge vertauschen.

Um die Bedienung dos Publi
kums im Garten wie in den Sälen 
möglichst zu erleichtern, ist eine 
weitgehende Dezentralisation des 
Betriebes durchgeführt. Im ganzen 
sind sechs große Küchen angelegt, 
davon ist eine lediglich für das 
Personal bestimmt. Jede dieser 
Küchengruppen umfaßt für sich 
Vorküche, Kühlraum, kalte Küche,
Kaffeeküche, Spülküche, Kupfor- 
wäsche, Messerputzraum und einen 
Kellnervorraum zur Ausgabe von 
Wein, Bier und Speisen, ln diesem 
für den Ruf des Gartens wichtigen 
Gebiete werden 2 Küchendirektoren,
7 Küchenchefs und 130 Köche ihres 
Amtes walten.

W eiter ist eine besondere 
Bäckerei und Konditorei mit allem 
Zubehör vorgesehen.

Im Untergeschoß sind die 
Küchen durch Gänge unterhalb der 
Terrassen mit dem Garten unmittel
bar verbunden.

Einige Zahlen mögen eine Vor
stellung von den Raumgrößen und 
dem Umfang des W irtschaftsbe
triebes geben:

Dieser Fostsaal mit seinen 
Galerien vermag 2800 an Tischen 
sitzende Personen zu fassen.

Der unter ihm belegone, durch 
breite Freitreppen von außen zugäng
liche Gartensaal, der besonders als 
Zufluchtsort für die Gartenbesucher 
bei plötzlich eintretendem Regen 
gedacht ist, gewährt 1700 Personen Raum.

Im ganzen können die Säle und 
gedeckten Veranden 10000 an 
Tischen sitzende Personen auf
nehmen, während am Konzertplatz 
auf den Terrassen und im Freien 
für weitere 10000 Personen Platz 
geschaffen ist.

Das Personal für Bedienung und 
Kontrolle beziffert sich auf 800 bis 
900 Köpfe, von denen 80 männliche 
und 100 weibliche Angestellte im 
Saalbau Schlafräume erhalten haben.

Die Wäscherei mit ihren elektrisch betriebenen Maschinen 
vermag täglich 4200 kg — unsere Hausfrauen mögen die Be
deutung dieser Zahl ermessen — Wäsche zu bewältigen. Sie 
sehen, es handelt sich hier um ganz ungewöhnliche Verhältnisse 
und man darf ohne Uebertreibung behaupten, daß Restaurations
anlagen in dieser Größe bis jetzt weder in Deutschland noch im 
Ausland unternommen worden sind.

Naturgemäß sind auch die Kosten für Bauten mit so un
gewöhnlichen Betrieben außerordentlich hoch; sie lassen sich 
nach den üblichen Erfahrungssätzen vorher mit Sicherheit nicht 
schätzen. Die Nächstbeteiligten haben bei allem Bemühen, 
sorgfältig zu veranschlagen und vorsichtig zu rechnen, es doch 
wieder an sich erfahren müssen: „das Bauen ist eine Lust, aber 
was es hat geküßt, hat mancher nicht vorher gewußt. Die Aufgabe 
wuchs ihnen unter den Händen und der Wunsch, das einmal 
Gewollte auch würdig zu vollenden, war ausschlaggebend, wenn 
Bedenken auftraten, ob das Gebot vernünftiger Sparsamkeit 
genügend beachtet sei. Der Aufsichtsrat und der Vorstand 
waren darin einig, daß, wenn auch die kostspieligen inneren 
Einrichtungen, die für den Besucher fast gar nicht zur Er
scheinung kommen, unerwartet hohe Beträge erforderten, doch 
die für die Beurteilung maßgebende Gestaltung der Räumo und 
ihre Ausstattung nicht zu kurz kommen durften, wenn der 
Charakter des Ganzen gewahrt bleiben sollte.

So hat deshalb im Aeußern und Innern des Neubaus auf 
künstlerischen Schmuck durch Bildwerke und Malerei nicht ver
zichtet werden dürfen, insbesondere ist aber überall auf stoffliche

Abb. 197. Zoologischer Garten i i f  Berlin. Hauptrestaurant. Architekten: J ü r g e n s e n  und B a c h m a n n

Abb. 198. Zoologischer Garten in Berlin. Empfangs- undtTeeraum im Hauptrestaurant.Architekten: J ü r g e n s e n  und B a c h m a n n
40*
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Abb. 199. Zoologischer Garten in Berlin. Restaurationsneubau. Inneres 
Architekten: J ü r g e n s e n  und B a o h m a n n

Gediegenheit und tüchtige Arbeit Wert gelegt. Die 
ursprünglich nur auf 1% Millionen geschätzte Bau
summe hat um rund 1 Million erhöht werden müssen.

Im November 1909 wurde mit der Bauausführung 
begonnen. Der Hingabe, Umsicht und Tatkraft der 
bauleitenden Architekten ist es gelungen, sie in der 
verhältnismäßig kurzen Zeit unter erschwerenden Um
ständen, wie es die Aufrechterhaltung des W irtschafts
betriebes während des Bauens mit sich brachte, frist
gerecht zu beendigen. Unterstützt wurden sie dabei 
in dankenswerter W eise durch die Unternehmerfirmen, 
Handwerksmeister, Kunstgewerbetreibende und Liefe
ranten, die insgesamt von der Leistungsfähigkeit des 
Berliner Gewerbes ein rühmliches Zeugnis abgelegt 
haben. Erfreulicherweise ist nicht ein einziger Bau
unfall zu beklagen geweson. Der Umbau des alten Saal
gebäudes soll im Laufe dieses Sommers erfolgen. Sobald 
er vollendet ist, wird sich der organische Zusammen
hang der gesamten Bauanlage klar erkennen lassen.

Unerläßlich erschien es, mit dem Neugeschaffenen 
auch eine reichere, verbesserteBeleuclitungdesKonzert- 
platzes und der Hauptwege des Gartens zu verbinden. 
Die Einrichtungen sind so getroffen, daß für gewöhnlich 
eine gleichmäßig verteilte Lichtfülle gesichert ist, die 
bei festlichon Gelegenheiten zu erhöhter W irkung ge
steigert werden kann.

Allen, die beratend undbeschließend, erfindend und 
gestaltend, mitgewirkt haben, würde es hohe Genugtuung 
gewähren, wenn das Neue, was entstanden ist, Aner
kennung finden würde als ein wirksamer Beitrag zur 
Erfüllung des W unsches, daß der Zoologische Garten 
wie bisher im besten Sinne des W ortes volkstümlich 
bleiben und eine immer erneute Anziehungskraft aus
üben möge auf jung und alt, reich und arm, auf Ver
wöhnte und Anspruchslose, als eine Sehenswürdigkeit, 
die der Einheimische mit berechtigtem Stolz gerne dem 
Fremden zeigt, als eine Stätte der Belehrung für jeder
mann, des Genusses am Schönen, was Natur und Kunst 
hier bietet, als ein Mittelpunkt froher Geselligkeit in den 
Stunden der Erholung unter den Klängen ernster und 
heiterer Musik bei geistiger und leiblicher Erquickung, 
wie es deutscher Sitte und deutscher Gemütsart von 
jeher eigen gewesen ist.

Entwurf zu eiuem Treppenhauso
M o n a tsw e ttb e w e r b  im  A r c h i te k t e n - V e r e in  zu  B e r l in ,  mitgeteilt vom Regierungsbaumeister H erm ann D ernburg

Die Aufgabe bot als Grundrißlösung keine Schwierigkeiten, 
da der Grundriß als solcher feststand. Die Aufgabe war er
leichtert dadurch, daß angenommen war, der Fahrstuhl solle 
nicht, wie es in Berlin üblich ist, im Treppenhause liegen, da 
dies immer den Treppendurchblick beeinträchtigt und den eigent
lichen Reiz des Treppenhauses aufhebt. Den Bewerbern war 
die Disposition dos Fahrstuhls überlassen.

Die Aufgabe war also eine in erster Linie ästhetische. In 
konstruktiver Beziehung handelt es sich um eine gesunde 
Lösung dos Treppenbaues.

Von den drei eingereichten Projekten läßt eines den Fahr
stuhl in der Ecke neben dem Zugang ansteigen, ein zweites 
legt ihn auf die schmale Seite zwischen die beiden Haupt
eingangstüren, das dritte berücksichtigt ihn überhaupt nicht. In 
allen drei Projekten sind freitragende Treppen angeordnet wie 
das in Berliner Wohnhausbauten üblich ist. A lle drei schließen 
die Treppe mit einem hölzernen Geländer ab. Gedacht sind die ; 
Treppen sämtlich massiv. Eine alter Berliner Bauweise ent
sprechende monumentalere Lösung mit gemauerten Pfeilern ist ! 
nicht versucht worden.

K e n n w o rt: Im W e ste n  
Der Verfasser rundet die beiden Ecken gegen die Hoffront 

ab und kommt damit zu einem großen Fenster, welches auch 
zweifellos für die Beleuchtung ausreicht, da der Lichteinfall 
nicht durch einen Fahrstuhl beschränkt ist. Das Projekt sieht 
in den Schnitten eine aufgesattelte Treppe vor, während in der 
Perspektive eine eingesattelte Treppe gezeichnet ist. Die Kurven
führung der Perspektive, die aus dem abgerundeten Grundriß 
folgt und eines gewissen Reizes nicht entbehrt, ist nicht richtig I

konstruiert und würde, wenn dies geschähe, ungemein viel un
günstiger ausfallen. Auch die Höhe unter der Treppe, die 
durch eine Sitzbank als zugänglich charakterisiert ist, dürfte 
kaum in der Höhe ausreichen. Im Schnitte, der eine aufge
sattelte Treppe bringt, erscheint der Treppenquerschnitt als gar 
zu zerbrechlich. Das Geländer ist ohne Reiz in der Erschei
nung und sitzt schlecht und unstabil nur auf den Trittstufen, 
wobei nicht zu erkennen ist, ob die W ange in Holz verkleidet 
dacht wurde. Wenn die Treppe aufgesattelt sein soll, so mußte 
eine reizvollere Lösung für die Verbindung von Geländer und 
Stufe gefunden werden. Auch eine handfestere Konstruktion 
der Eckpunkte wäre wünschenswert, wo der Lauf gegen das 
Hauptpodest stößt. Geschickt hat der Verfasser einen Teil des 
schmalen und tiefen Zugangsvestibüls zum Treppenhaus ge
zogen. Durch diese Anordnung erhält der Zugang ein besseres 
Grundrißverhältnis und der Treppen an tritt eine größere W eit
räumigkeit. A ls nicht geglückt bei dieser Anordnung erscheint 
das Zusammenziehen der Decke dieser Erweiterung mit der
jenigen des untersten Hauptpodestes. Auch ist der Abschluß 
dieser Decke gegen das Treppenhaus zu wenig markiert. Das 
Vestibül ist in seiner stuckierten W andteilung wohl etwas zu 
klein im Maßstab und nicht reizvoll genug in den Gegensätzen 
zwischen Fläche und Teilung.

K e n n w o r t:  M. L. F.
Der Verfasser verzichtet gänzlich auf eine Angabe, wo er 

sich den Fahrstuhl gedacht hat. Die Treppenkonstruktion ist 
gut durchdacht, speziell an den Zwischenpodesten, wo durch 
Schweifung der Antritts- bzw. Austrittstufen ein natürlicher 
Fluß der Treppenwangen erreicht ist. Nicht glücklich erscheint
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die überreiche Belichtung des Raums und die Ausgestaltung des Treppengeländers. 
Dieses ist durch sehr schwere Brettteilungen in seiner Tendenz, horizontal oder 
vertikal, unklar geworden. Die spalierartige Lattenteilung ist ohne Reiz. An
erkannt wurde auch die Anordnung einer Portierloge unter dem ersten Laufe, die 
dem Antrittsraum eine größere Geschlossenheit gibt.

K e n n w o rt: E c k h a u s  
Der Verfasser ist augenscheinlich darauf ausgegangen, eine möglichst ge

schlossene Gruppierung der Türöffnungen auf den Hauptpodesten zu erreichen. 
Es hat deshalb den Fahrstuhl so gelegt, daß die Fahrstuhltür immer zwischen 
die beiden Wohnungstüren sich öffnet. Er hat dadurch dem Programm einen 
gewissen Zwang angetan, indem er die Haupteingangstüren nicht nach der 
Straßenfront zu gelegt hat, von welcher der Hauptzugang erfolgt. Er hat die 
Treppenanordnung eines Eckhauses zugrunde gelegt und kommt so ungezwungen 
zu seiner Lösung. Ein Widerspruch gegen das Programm ist hierin jedoch nicht 
zu finden. Freilich ist die Türgruppe, auf deren Gestaltung sich die ganze 
Lösung zuspitzt, recht reizvoll, doch erscheint die Fahrstuhltür unnötig breit. 
Es ist nicht recht ersichtlich, warum sie als zweiflügelige Tür ausgebildet und 
trotz der Darstellung in denselben Detailformen in anderer Farbe ausgeführt 
werden soll als die Etageneingangstüren, wenn durch den andersfarbigen Anstrich 
markiert werden soll, daß os sich um eine eiserne Tür handelt, so kann man 
dagegen anführen, daß die Lösung dann wohl auch formal besser eine von der

Abb. 200 und 201. Kennwort: „ E c k h a u s “. Verfasser: cand. arch. H e r b e r t  V o l l r a t h  in Berlin

- w  v. y
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der Etagentüren verschiedene gewesen wäre und daß dem Eisen 
billig sein sollte, was dem Holze recht ist. Angestrichen sind beide. 
Von der Konstruktion gilt im wesentlichen, was von der auf
gesattelten Treppe des Projekts „im W esten“ gesagt ist. Doch 
ist hier das Geländer mit größerem Reiz ausgestattet als dort. 
Die Eckpunkte hätten stabiler ausgebildet werden müssen. Der

Anlauf der Treppe gegen das Hauptpodest ist nicht gelöst. Die 
formale Ausbildung von Durchgang und Treppenhaus ist er
freulich. Die farbige Darstellung ist kräftig und gesund.

Bei der Beurteilung wurde dem Entwurf „ E c k h a u s “ , 
Verfasser Herr cand. arch. (jetzt Regierungsbauführer) H e r b e r t  
V o llr a th  in Berlin, ein Vereinsandenken zuerkannt.

Schinkelwettbewerb 1911 auf dem Gebiete des Hochbaues Entwurf zu einer Kriegsakademie
Mitgeteilt vom Berichterstatter des Beurteilungsausschusses Professor Franz Seeclt in Steglitz bei Berlin

(Fortsetzung aus Nr. 33, Seite 180)
M o tto : „ R im a “

Verfasser hat angenommen, daß das Gebäude an einer 
Hauptstraße liegt, die sich an dieser Stelle platzartig erweitert. 
Die Grundrißanordnung entspricht bezüglich der Wandelhalle 
nicht dem Programm, da diese nicht als eine Flurhalle, sondern 
als ein vollkommen geschlossener aulaartiger Raum ausgebildet 
ist. Im übrigen ist die Verteilung der Räume des Hauptbaues 
befriedigend. Verfehlt ist sowohl die Lage wie auch die Grund
rißanordnung des Direktorialgebäudes 1. Auch das Direktorial
gebäude 2 ist im Grundriß nicht gelöst. In architektonischer 
Beziehung ist die Aufgabe durchaus nicht bewältigt, nament
lich die schwächlichen 8 m breiten Seitenrisalite stehen in gar 
keinem Verhältnis zu dem Gesamtbaukörper. Vollkommen 
mißlungen ist auch der Anschluß des am Platze gelegenen Ge
bäudes 2 an das Hauptgebäude. Detailblatt und farbige Deko
ration sind wenig befriedigend.

M o tto : „ S o n n e n s c h e in “
Die achsial strong gebundene symmetrische Stellung der 

Gebäude im Gesamtplan steht in starkem Widerspruch mit der 
lockeren, unsymmetrischen Durchbildung der der Einzelgebäude. 
Die in der Anlage erstrebte großzügige Wirkung muß deswegen 
als nicht erreicht gelten.

Der Grundriß des Hauptgebäudes zeigt außer diesem Fehler 
auch in der Anordnung der Haupträume ganz wesentliche 
Mängel. Auf eine Verbindung dieser Räume zu einer wirk
samen Folge ist von vornherein verzichtet. Die äußere Vor
halle ist unzureichend; die räumliche Gestaltung der an- j  
schließenden Denkmalshalle ist bei ihrer im Verhältnis zur j  
Breite und Länge viel zu geringen Höhenentwicklung architek
tonisch verfehlt und wird der Bedeutung des Raumes nicht ge
recht. Zu beanstanden ist ferner die Lage der Aulaeingänge 
an dem Durchgangsflur und die Einmündung der Haupttreppe 
an der gleichen Stelle. Ganz unorganich sind die Räume für 
die Direktionsmitglieder dem Grundriß angefügt, ein Fehler, 
der auch im Aeußeren bedenklich in Erscheinung tritt.

Bei dem mangelhaften architektonischen Zusammenhang 
der einzelnen Teile fehlt auch im Aeußeren jede Einheitlichkeit. 
Der Eindruck wird noch verstärkt durch die willkürliche Ver
wendung der verschiedensten stilistisch nicht zusammengehörigen 
Einzelmotive bei der architektonischen Behandlung, die einen 
inneren Zusammenhang der einzelnen Teile mit dem Ganzen 
vermissen läßt. Auch bei den Nebengebäuden ist es dem Ver
fasser nicht gelungen, diese innere Verbindung soweit herzu
stellen, daß von einer architektonisch fertigen Gesamterscheinung 
gesprochen werden kann.

M o tto : „M ars r e g ie r t  d ie  S t u n d e “
Dio geplante Anlage würde durch die ganz •willkürliche 

Stellung der beiden Nebengebäude von der Hauptstraße her 
außerordentlich ungünstig wirken. Der ganze Plan findet aus 
der gegebenen Situation heraus keine Begründung. Der im Er
läuterungsbericht angegebene Grund ist aus der Sache heraus 
nicht verständlich.

Der Grundriß des Hauptgebäudes zeigt in der Anordnung 
und Folge der Haupträume einen brauchbaren und entwicklungs
fähigen Grundgedanken. Bei der Durchführung macht sich je
doch in ganz auffallendem Maße ein Streben nach dem Gesuchten, 
Bizarren und ein wesentlicher Mangel an Raumgefühl bemerk
bar. Auch die rein formale Durcharbeitung zeigt große 
Schwächen. Der Verfasser beherrscht die Formenelemente der 
Architektur durchaus nicht soweit, als es die Aufgabe verlangt.

Die in der architektonischen Durchbildung vorhandenen 
Fehler treten im Aeußern ganz besonders stark in die Er

scheinung, der Verfasser legt anscheinend keinen W ert darauf, 
den unfertigen und zusammenhanglosen Eindruck der inneren 
Raumbildungen wenigstens im Aeußern durch einheitliche Be
handlung zu mildern, sondern gefällt sich noch in der Hervor
hebung der architektonischen Mängel durch zum Teil ganz aben
teuerliche Dachausbildungen.

Dio Nebengebäude zeigen in der Anlage und Ausbildung 
die gleichen Schwächen wie das Hauptgebäude. Die vor
genannten Mängel auf architektonischem Gebiet machen sich 
auch bei dem Detailblatt und der farbigen Dekoration be
merkbar.

M o tto : „Zum G e d ä c h tn is “
Die Gebäude sind um einen Vorplatz gut gruppiert. DieWohn- 

und Verwaltungsgebäude zweckmäßig entworfen. Das Haupt
gebäude ist gut und übersichtlich angeordnet. Die Flurhalle 
bietet einen groß gedachten Mittelpunkt der ganzen Anlage. 
Es fehlt jedoch an Vorraum und Kleiderablagen, um sie für 
die im Programm angegebenen Zwecke der Repräsentation nutz
bar zu machen. Die Ueberführung des Viereckes in den runden 
Kuppeltambour ist konstruktiv bedenklich und in der Wirkung 
unglücklich. Die Baumassen sind zwar zu einer ruhigen Gruppe 
zusammengefaßt, in den Formen, besonders was die Mittelgruppe 
betrifft, aber nicht einheitlich.

M o tto : „C arl F r io d r ic h  S c h in k e l“
Die Aufgabe is t  hinsichtlich der Baupträume mißverstanden. 

Die äußere Vorhalle fehlt, während die innere Flur-und Wandel
halle zu einem Raum hätte vereinigt werden müssen. Die Ab
trennung der Wandelhalle ist verfehlt. Nicht gelungen ist die 
starke Verbreiterung des Baukörpers am Mittelbau des Haupt
gebäudes. Die Bedachung dieser Teile wirkt in der äußeren 
Erscheinung ungünstig. Ebenso beeinträchtigt die starke Ver
breiterung der beiden Flügelenden den Gesamtaufbau. Die 
Architektur is t  schlicht, aber etwas trocken. Einzelheiten daran 
sind unglücklich, wie z. B. die übertriebenen Dachhöhen, bei 
welchen die Abtrennung des unteren Mansardenteils, der von 
der Masse des oberen ganz erdrückt wird, besonders ins Auge 
fällt. Ein -ungeknicktes Dach hätte die im Aufbau störenden 
Grundrißmängel weniger empfindlich in die Erscheinung treten 
lassen, während so die Sprünge in der Dachsilhouette, welche 
einen großen Aufwand an Eisenkonstruktion voraussetzon, die 
Wirkung der breitgelagerten Baumassen beeinträchtigen. Im 
einzelnen sind noch die Dachaufbauten an der Hinterfront im 
Maßstabe als verfehlt zu bezeichnen. Sie hätten, wrie bei 
solchen Aufbauten üblich, volle Stockwerkhöhen haben müssen.

M o tto : „ S y m m e tr is c h “
Abgesehen7davon, daß eine genügend große äußere Vor

halle fehlt, ist der Grundriß so angelegt, daß dem Verfasser 
eine konstruktiv wie ästhetisch einwandfreie Ueberdeckung miß
lingen mußte. (Das Kennwort „Symmetrisch“ ist nur äußer
lich erfüllt.) Man vergleiche die Dachaufsicht im Lageplan, 
Blatt 1 und den Schnitt auf B latt 8 und 9. Der Verfasser hat 
zu ganz gezwungenen Dachlösungen, zu großen Oberlichten, zu 
technisch recht bedenklichen Dachanschnitten und der Ver
deckung ästhetisch bedenklicher Punkte durch Attiken und des
gleichen greifen müssen. Die Architektur ist bombastisch und 
im Maßstabe vielfach mißglückt. Das Mittelgebäude allein weist 
in einem einzigen Geschoß die Querschnitte von etwa 150 Säulen 
auf (ohne die Säulenhallen). Zu dem Gesims der Vorhalle am 
Mittelbau sind Werksteine von 3 m jTiefe vom Verfasser an
genommen und auch erforderlich,*; wenn man nicht zu ge
künstelten und unnatürlichen Konstruktionen greifen will.
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M otto : „ V ie l le ic h t  s o “

Die Anlage ist zweckmäßig, einfach und klar. Die Zu
sammenfassung des Hauptgebäudes mit den Wohngebäuden und 
die Schaffung eines großen Vorhofes ist zu loben, nur ist dieser 
Vorliof durch das weite Vorspringen des Mittelbaues in zwei 
Hälften zerrissen und in seiner Raumwirkung beeinträchtigt. 
Die große Flurhallo, der ein zentraler Baugedanko zugrunde 
liegt, leidet in ihrer Raumwirkung unter der Betonung der 
Längsachse. Die Hörsäle mit ihren reichlichen Kleiderablagen 
sind gut verteilt und auch reichlich beleuchtet. Die Räume 
des Kasinos sind von den Unterrichtsräumen zu wenig isoliert. 
Die Anlage eines Restaurationsgartens und gar einer Orchester
nische im Hofe des Lehrgebäudes muß als verfehlt bezeichnet 
werden. Die Architektur scheitert an falschen Grundauffassun
gen. Die Motive eines modernen Warenhauses sind nicht ge
eignet, die Eigenart und das Wosen einer Kriegsakademie zum 
Ausdruck zu bringen, was in den Ladenausbildungen am Cour 
d’honneur noch ganz,besonders verurteilt werden muß. Abge
sehen davon ist zweifellos an der Formengebung an sich man
ches Gute und Lobenswerte. Dagegen muß die übermäßige 
Höhenentwicklung der großen Hallo als völlig mißlungon be
zeichnet werden, zumal eine Beherrschung der Baugruppe zur 
Durchführung des zentralen Baugedankens hierdurch doch nicht 
erreicht werden konnte. Auch der absichtlich zu hoch ge
wählte Standpunkt der Perspektive vermag davon nicht zu 
überzeugen. Die Wohngebäude haben zwar klare Grundrisse, 
können sich aber im Aeußern von der verfehlten Architoktur- 
ausbildung nicht frei machen.

M o tto : „ D ö n k o n “
Gegen den Grundriß ist trotz seiner Nüchternheit vom 

rein praktischen Standpunkt aus nichts einzuwenden, doch 
steht die Durchbildung der Räume wie auch teilweise ihre Zu
sammenordnung nicht auf der gleichen Stufo.

Im einzelnen ist die dunkle und unzureichende Vorhalle 
zur Aula sowie die Lage der Nebenräume zu bemängeln. Die 
Zimmer des Direktors hätten näher an den Haupteingang ge
rückt und diejenigen der Direktionsmitglieder mit ihnen in Ver
bindung gebrächt werden müssen. Dio Terrasse vor dem Kasino 
ist unzureichend.

Die Architektur ist von der gleichen Nüchternheit wie der 
Grundriß, ohne daß man ihr erhebliche Mängel nachweisen 
könnte. A ls unschön muß das Herauswachsen dor Dachauf
bauten aus der Dachschräge empfunden werden. Im ganzen 
zeugt die Arbeit von Fleiß und Ueberlegung.

M o tto : „ E r n s t  i s t  d ie  K u n s t “
Der Entwurf stellt eine symmetrische Anlage um einen gut 

dimensionierten Ehrenhof dar. Das Hauptgebäude ist zurück
geschoben und wird von den beiden Wohn- oder Dienstgebäuden 
flankiert. Die Gartenanlage hat durch die diagonale Anord
nung der Zufahrtswege nicht gewonnen.

Der Grundriß des Hauptgebäudes ist durchweg [klar und 
übersichtlich. Die Notwendigkeit einer glasüberdeckten Halle 
ist dagegen nicht einzusehen; der Verfasser hat seinen mit 
großem Fleiß bearbeiteten Entwurf^ hierdurch sehr^geschädigt.

Dio Grundrißlösungen der Wohnungen weisen neben einigen 
Mängeln interessante Lösungen auf. Wenn man auch aner
kennen muß, daß der Verfasser die'Architektur seines Entwurfs 
mit großer Sorgfalt durchgearbeitet hat, so läßt die Arbeit doch 
in der Formgebung die notwendige Einheitlichkeit oft ver
missen; vor allem zeigt der Mittelbau unverkennbare Schwäche. 
Durch die Anordnung oiner glasüberdeckten Hallo ergeben sich

Die akademisch gebildeten Technik«
von SDipI.=3ng. Dr. A lexander

B ekanntlich sind nach dem bestehenden Rechte die Techniker 
ohne R ücksicht auf ihre Vorbildung der A rbeiterversicherung unter
worfen. Es m üssen deshalb Diplomingenieure und selbst Professoren 
der technischen W issenschaften, sofern sie in gewerblichen U n ter
nehmungen angestellt sind, Versicherungsbeiträge leisten. W ährend 
dies bei der Krankenversicherung noch hingenommen werden könnte, 
is t der Zustand hinsichtlich der Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung als eine A bsurdität zu betrachten; denn es wird durch diese 
V ersicherung diesem Kreise von Personen eine L ast auferlegt, ohne 
daß dam it eine Gegenleistung seitens der V ersicherungskasse zu er
w arten s teh t. So is t es denn auch kein Zufall, daß Personen anderer

unschöne Dachlösungen, die besonders bei der Gartenfont sehr 
in die Erscheinung treten.

Die Terrassenanlage ist nicht ungeschickt, jedoch ohne 
Zweifel für den vorliegenden Fall zu aufwendig.

Die Detailblätter sind mit Fleiß und anerkennenswerter 
Sorgfalt gezeichnet, jedoch fehlt auch hier die einheitliche Aus
drucksweise. Die Farbenzusammenstellung in der farbigen 
Dekoration befriedigt nicht.

M o tto : „ S c h la c h t e n le n k e r “
Die Verteilung der Gebäude auf dem Grundstück ist im 

allgemeinen günstig gelöst, wenn es auch stört, daß die eingo- 
schlagene Symmetrie der Gebäude nicht durchweg durchgeführt 
ist. Der Grundriß des Hauptgebäudes zeigt eine im ganzen 
gute Anordnung; weniger geglückt sind jedoch die Grundrisse 
der Wohngebäude.

Der architektonische Aufbau befriedigt wenig, sowohl was 
den Maßstab wie die dekorative Behandlung anbetrifft, auch die 
beiden Einzelblätter zeigen noch Unsicherheit in der formalen 
Behandlung.

Von den im ganzen eingegangenen 18 Arbeiten wurden bei 
der Beurteilung in der ersten Lesung die Arbeiten:

„Im S t r a ß e n b ild “, „ F r id o r ic u s  R ex  2 “, „ R im a “, 
„ S o n n e n s c h e in “ und „M ars r e g ie r t  d ie  S tu n d e “ ausgo- 
schieden, so daß 18 Arbeiten in die zweite Lesung kamen. 
Es sind dies die Arbeiten mit den Kennworten: „Zum  G e
d ä c h t n is “, „K arl F r ie d r ic h  S c h in k e l“, „ S y m m e tr is c h “, 
„ J u b ilä u m s fe ie r “, „ V ie l le ic h t  s o “, „ T a ta r a ta “, „ F r id e -  
r i c u s R e x I “, „ M a r s“, „ D ö n k e n “, „ E r n s t  i s t  d ie K u n s t “, 
„ E ls u la “ , „ S c h la c h t e n le n k e r “ , „ K e n n z e ic h e n  A d le r  
a u f S ä u le “.

Von diesen 18 Arbeiten wurden in der zweiten Lesung 
weitere 7 Arbeiten ausgeschieden, so daß noch sechs in die 
engere W ahl kamen, nämlich die Arbeiten „ T a ta r a ta “, 
„ F r id e r ic u s  R ex  I “, „ E l s u l a “, „ J u b ilä u m s f e ie r “, 
„ K e n n z e ic h e n  A d le r  a u f S ä u le “ und „ M a r s“.

Von diesen letzteren wurden schließlich noch die 3 Arbeiten 
„ M a r s“, „ J u b ilä u m s f e ie r “, „ F r id e r ic u s  R e x  I “ als den 
drei anderen nicht ganz gleichwertig ausgesondert, so daß end
lich die 3 Arbeiten „ E ls u la “, „ T a t a r a t a “ und „ K e n n 
z e ic h e n  A d le r  a u f S ä u le “ für eine Prämierung in Frage 
kamen.

Auf einstimmigen Beschluß des Preisgerichts wurde darauf 
für die Arbeit „ K e n n z e ic h e n  A d le r  a u f S ä u le “ der P r e is  
und d ie  S c h in k e lp la k e t t e ,  für „ E l s u l a “ und „ T a t a r a t a “ 
die S c h in k e lp la k e t te  beantragt.

A ls Verfasser ergaben sich bei den Entwürfen „ B ild  
e in e s  A d le r s  auf ionischem Säulenkapitell“, Herr Regierungs
bauführer F r ie d r ic h  K r isc h e n  in Schöneberg, „ E l s u la “, 
Herr Regierungsbauführer ®ipl.=3ng. E r n s t  R ic h te r  in Berlin, 
„ T a ta r a ta “, Herr Regierungsbauführer ®ipt.-=3ng. F r ie d r ic h  
N eum ann-H artm ann in Prüm (Eifel). Das Königlich Technische 
Oberprüfungsamt hat diese Entwürfe, sowie die Entwürfe mit 
den Bezeichnungen: „ S y m m e tr is c h “, Verfasser Herr Re
gierungsbauführer 2>ipl.*3ng. L u d w ig  H ah n  in Friedenau, 
„ J u b ilä u m s f e ie r “, Verfasser Herr Regierungsbauführer S i e g 
fr ie d  L a ttö  in Charlottenburg, „ V ie l le ic h t  s o “, Verfasser 
Herr Regierungsbauführer SDipt. =3ng. A le x a n d e r  F o rm er  in 
Halle (Saale), „ D ö n k e n “, Verfasser Herr Regierungsbauführer 
2>ipl.»3r>g. F e l ix  O eh lm a n n  in Berlin, „ E r n s t  i s t  d ie  K u n s t “, 
Verfasser Plerr Regierungsbauführer S)r.«3ng. G eorg  K u rt  
M eyer in Berlin als häusliche Probearbeiten für die Staats
prüfung im Baufach angenommen.

in der ßeichsversicherimgsordiiung
L ang, Patentanwalt in Berlin
akademischer Berufe, die als A ngestellte in gewerblichen U nter
nehmungen tä tig  sind, n i c h t  versicherungspflichtig sind. A erzte, 
Rechtsanwälte, volkswirtschaftliche Syndici usw. brauchen, wenn sie 
neben den Diplomingenieuren in gleicher W eise in der Fabrik tä tig  
sind, keine V ersicherungsbeiträge zu leisten. Der Grund dieses m erk
würdigen Zustandes lieg t darin, daß nach den G rundsätzen des Reichs
versicherungsam ts zur A rbeiterversicherung nur solche Personen bei
gezogen werden, die entw eder Handarbeiter sind oder eine den Hand
arbeitern gleiche oder ähnliche T ätigkeit ausüben bzw. soziale S tellung 
einnehmen. Da eine T ätigkeit, die sich auf abgeschlossene akademische 
Bildung s tü tz t und die in ihrem Charakter dem gewählten akademi-
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sehen Fachstudium  entspricht, nach dem bestehenden Gewerberecht 
ste ts  eine „ w i s s e n s c h a f t l i c h e “ is t, so braucht ein A rzt, wenn er 
sich medizinisch betätigt, keine B eiträge zu leisten. Bezüglich der 
wissenschaftlich vorgebildeten Ingenieure ha t das Reichsversicherungs- 
am t bis zum Jah re  1899 dieselben Grundsätze walten lassen. Seit 
dieser Z eit is t aber den wissenschaftlich gebildeten Ingenieuren gegen
über ein Umschlag eingetreten. „D a es schwierig sei, festzustellen, 
oh die fachberufliche T ätigkeit eines wissenschaftlich gebildeten In 
genieurs eine wissenschaftliche sei,“ so sind — hat das Reichsver
sicherungsam t damals entschieden — alle Ingenieure ohne Rücksicht 
auf ihre Vorbildung versicherungspflichtig. Das neue Gesetz h a t m it 
diesem befremdenden Zustand aufgeräumt. Auf eine diesbezügliche 
Eingabe des Verbandes Deutscher Diplom-Ingenieure an die 16. K o m 
m is s io n  d e s  R e i c h s t a g s  h a t  d ie s e  b e s c h lo s s e n ,  d e n  B e g r i f f  
„ T e c h n i k e r “ im  G e s e tz e  g ä n z l i c h  zu  s t r e i c h e n .  Dies is t von 
großer W ichtigkeit; denn es werden damit die wissenschaftlich ge
bildeten Ingenieure, die der Sprachgebrauch bekanntlich ebenfalls als 
„Techniker“ bezeichnet, in Zukunft nicht anders behandelt als andere 
Personon derselben Vorbildung, T ätigkeit, w irtschaftlichen und sozialen 
Lage. Ueben sie eine mehr m aterielle T ätigkeit aus, die in keiner W eise 
dem von ihnen gewählten akademischen Fachstudium  entspricht, etwa 
die T ätigkeit eines Handlangers oder eines Handlungsgehilfen, so sind 
sie versicherungspflichtig. Dasselbe g ilt aber auch für den jungen 
A rzt, für den jungen Anwalt und jeden ändern akademisch Gebildeten, 
sofern er eine T ätigkeit ausübt, für die er als „ungelernt“ zu bezeichnen 
ist. U ebt der wissenschaftlich gebildete Ingenieur dagegen eine fach
berufliche Tätigkoit aus, d. h. eine T ätigkeit im Sinne der angewandten 
Naturwissenschaft, so is t seine T ätigkeit, gewerberechtlich gesprochen, 
eine „ w i s s e n s c h a f t l i c h e “ , d .h .  n icht versicherungspflichtige.

E s ergib t sich daraus, daß die wissenschaftlich gebildeten Tech
niker m it dem neuen Gesetze vollauf zufrieden sein können, wird 
dadurch doch ein Ausnahm ezustand beseitigt, der ihnen nicht nur 
m aterielle L asten ohne Gegenleistungen auferlegte, sondern der zu
gleich eine V erletzung ihres Standesbew ußtseins in sich schloß.

Darüber hinaus führt aber das neue Gesetz den Gedanken der 
A rbeiterversicherung überhaupt wieder in seine natürlichen Bahnen 
zurück, ge treu  dem Grundsätze: Keine Leistung ohne Gegenleistung. 
Da in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung eine L eistung 
erst nach 200 Beitragswochon fällig wird, das Einkommen der wissen
schaftlich gebildeten Techniker den B etrag von 2000 M. aber in 
den weitaus meisten Fällen vorher schon erreichte, es naturgem äß 
auch niemand einfiel, sich froiwillig weiter zu versichern, so be
deuteten die geleisteten Beiträge verlorenes Geld. Das neue Gesetz 
ha t auch diesen M ißstand beseitigt; denn es g ibt Personen m it akade
m ischer Vorbildung das Recht, sich auf A ntrag  von der V ersiche
rungspflicht befreien zu können, und zwar ste ts dann, w e n n  s ie  e in e  
an  s ic h  v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e  T ä t i g k e i t  a u s ü b e n ,  d ie s e  
T ä t i g k e i t  a b e r  n u r  zu m  Z w e c k e  d e r  A u s b i ld u n g  o d e r  a ls  
U e b e r g a n g s s t e l l u n g  b e t r e ib e n .  Auch hierin lieg t ein F o rt
schritt, der um so begrüßensw erter ist, als er dem akademisch Ge
bildeten das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t  einräum t und ihn vom 
Zwange befreit, der nach A nsicht aller maßgebenden Sozialpolitiker 
nur dort angebracht ist, wo es sich um Personenkreise handelt, bei denen 
man eine gewisse geistige Reife n icht voraussetzen kann, oder die sich 
nach ihrer ganzen ökonomischen und sozialen Lage nicht selbst helfen 
können. Daß beide V oraussetzungen bei jungen Akademikern, die 
ja  doch am Anfang ihrer Laufbahn stehen, nicht zutreffen, braucht 
nicht betont zu werden.

Die Umwälzungen der Volkswirtschaft durch die Fortschritte im Verkehrslehen,
Auszug aus einem Vortrage des Professors an der Technischen Hochschule in Hannover SDr.=3ing. O. B lum , gehalten

auf Veranlassung des Studienausschusses im Architekten-Verein zu Berlin
Deutschland und A rgentinien nur noch in den minimalen Transport
kosten über dem Ozean.

Im  folgenden werden die einzelnen Um wälzungen in bezug auf 
Forstw irtschaft, Landw irtschaft, Handwerk, Hausindustrie und Groß
industrie betrachtet.

In  der Forstw irtschaft ha t sich bezüglich der Betriebsweise wenig
geändert, denn sie war ihrer N atur nach von jeher Großbetrieb. Nur
wird je tz t  andere W are verlangt. F ü r große starke Hölzer und für 
Brennholz is t weniger Bedarf als früher, da Eisen und Kohle je  länger 
je  m ehr zur Herrschaft gelangen. Grubenhölzer, Eisenbahnschwellen 
und Holzstoff als Rohmaterial werden je tz t  in kürzerer Um triebsdauer 
gewonnen. A esthetisch zu bedauern is t es, daß die Buchenwälder in 
Gefahr sind, von den wirtschaftlicheren Kiefernwäldern verdrängt zu 
werden. F ü r die Techniker is t es eine lohnende Aufgabe, durch V er
brauch von Buchenholz für E rhaltung dieser schönen W älder einzu
treten . Bei der W ahl zwischen Holz und Eisen wird vielfach auch der 
nationale G esichtspunkt entscheidend sein können. Doch is t Vorsicht 
geboten, da das Eisen deutscher W erke vielfach aus ausländischen Erzen 
gewonnen sein wird und da anderseits ausländisches Holz doch aus 
W äldern stammen kann, welche Deutschen gehören.

Bei der Landw irtschaft war um 1830 die Verteilung zwischen 
Groß-, M ittel- und Kleinbesitz etwa ebenso wie heute. Doch war die 
W irtschaft extensiv, das Dreifeldersystem herrschte vor. Auch bestand 
ein m ittelalterlicher Charakter, da fast alles, was gebraucht wurde, 
in eignem Betriebe hergestellt wurde. Der Großbesitz war in 
bezug auf Arbeiterverhältnisse sehr günstig  gestellt. Nach dem Bau 
der Eisenbahnen entstand die L eutenot auf dem Lande, da die_ A r
beitskräfte in den S täd ten  lohnenderen V erd ienst fanden. Die E isen
bahn erm öglichte es zwar, andere A rbeitskräfte heranzuziehen, doch 
h a t sich dies in nationaler Beziehung nicht immer als vorteilhaft be
wiesen, weil die Polen die Hauptm asse der sogenannten Sachsengänger 
stellen und infolgedessen ihre Ersparnisse durch die Länderbanken 
in nationalpolnischem Sinne arbeiten lassen. So is t  denn das Be- 

- streben entstanden, durch innere Kolonisation auch im Osten einen 
deutschen M ittel- und Kleingrundbesitz zu schaffen oder zu stärken. 
Eine Umwandlung is t ferner dadurch entstanden, daß die Düngem ittel 
der ganzen Erde erreichbar wurden, daß ferner durch die Industrie 
neue Düngem ittel als H aupt- oder als Nebenprodukte gewonnen 
wurden. Ist man doch in neuester Z eit sogar dazu übergegangen, den 
Dtlngestoff aus dem Stickstoff der L uft direkt herzustellen. Durch 
den industriellen Aufschwung is t  es erst erm öglicht worden, von der 
extensiven zur intensiven W irtschaft überzugehen Auch bewirkten 
Maschinen und Feldhahnen eine V erringerung der Produktionskosten.

Diesen V orteilen stand aber der schwere Nachteil gegenüber, daß 
durch die billigen Frachten ausländisches Getreide so billig «D eutsch land  
geliefert werden konnte, daß die deutschen Landw irte n icht konkurrenz
fähig blieben. G leichzeitig ergab sich, daß beim W achstum  der Bevölke
rung nicht genügend N ährm ittel im Lande selbst  ̂erzeugt werden 
konnten. A ußer dem Getreide müssen wir Fleisch, Eier. Geflügel und 
Milch aus dem Auslande beziehen. (Fortsetzung folgt)

Nachdem der V ortragende die politischen und kulturellen Zu
stände am Ende des achtzehnten Jahrhunderts geschildert ha tte , be
tonte er besonders, daß e rs t um 1800 die Leistungen der Römer im 
Straßenbau wieder erreicht waren, in der Binnenschiffahrt aber durch 
die Erfindung der Schleusen Ubertrofien, in der Seeschiffahrt ebenfalls 
infolge Verwendung des Kompasses. Doch lohnte sich auch da noch der 
Transport nur bei hochwertigen Gütern, Edel- und Halbedolmetallen, 
Geweben, Kolonialwaren und Getreide. W o im Binnenlande aber 
W asserstraßen fehlten, war selbst der T ransport von höherwertigen 
G ütern nur in ganz kleinen Mengen möglich.

Nun waren aber auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, ins
besondere auf dem der Physik, um die W ende des achtzehnten Jah rhun
derts eine Fülle von Vorbedingungen dafür geschaffen, daß ein modernes 
nun einsetzendes V erkehrsm ittel rasch um gestaltend wirken konnte.

W enn dies in Deutschland in der ersten Periode des neunzehnten 
Jahrhunderts noch nicht so sichtbar zutage tra t, so lag das daran, 
daß nach den schweren napoleonischen Kriegen ein Ruhebedürfnis 
vorhanden war und auch das wichtigste zum Aufschwung, das Geld, 
fehlte. Außerdem ha tte  sich infolge der Kontinentalsperre, durch 
die England beinahe vernichtet worden wäre, dort eine Fülle von 
W aren  aufgestapelt, die nun auch nach Deutschland geworfen wurden 
und durch ihren geringen P reis ein Gründen von Industrien unlohnend 
machten.

E rs t nachdem in langjähriger A rbeit die Binnenzölle beseitig t waren 
und im Jah re  1833 der Zollverein geschaffen war, und nachdem m it 
dem Bau von Eisenbahnen begonnen war, wird Deutschland ein großer 
w irtschaftlicher Faktor der anderen W elt gegenüber. In  dieser P e
riode, die bis 1870 gerechnet werden kann, en tsteh t etwas Neues, der 
Großkapitalismus und die Industrie. Dies geht n icht ab ohne V er
nichtung von gewerblichen Existenzen und ohne tiefe Eingriffe in 
Landw irtschaft und Hausindustrie.

Von 1870 ab is t für die d ritte  Periode kennzeichnend, daß nach 
Ausbau unseres Eisenbahnnetzes ein erheblicher Teil unserer w irt
schaftlichen Basis ins Ausland verlegt wird. Die in der zweiten P e
riode beginnende Entw icklung der Großindustrie und des Großkapi
talism us en tfaltet sich weiter.

In dieson beiden letzten Perioden is t eine so gewaltige E n t
wicklung der V erkehrsm ittel vor sich gegangen, daß man in dieser 
Beziehung das A ltertum  bis 1830 und die Je tz tz e it von 1870 ab 
rechnen kau'n. Die erreichten Vorzüge bestehen in der Billigkeit, 
Geschwindigkeit, Pünktlichkeit und Regelm äßigkeit, in höherer Qua
litä t und M assenhaftigkeit. An die Stelle des vom Pferde gezogenen 
Karrens tr i t t  der Güterzug, an die S telle des Segelschiffs der vom 
W ind unabhängige Ozeandampfer, an die S telle der Postkutsche m it 
ihren vielen Nachtquartieren, der Tag und Nacht dahinrollende D-Zug 
Menschen und G üter sind beweglich geworden. So is t die E n t
stehung und Existenzfähigkeit der W eltstäd te  begründet und für alle 
wichtigen G üter en tsteh t eine Gesam twelthandelskonjunktur. Im 
Jah re  1830 konnte das Getreide im  Rheinland das drei- bis vierfache 
kosten wie in Ostpreußen. J e tz t  beruh t der Preisunterschied zwischen
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Mitteilungen des A rchitekten-Vereins zu Berlin
Der Architekt im heutigen deutschen Bauwesen

M itgeteilt von © r .^ n g .  E. J .  S i e d l e r  
U nter diesem T itel ha t der „Bund D eutscher A rch itekten“ im 

April 1911 „eine kurze D enkschrift“ an die M inisterien gerichtet. 
Die Eingabe is t  m. E. als ein bedauerlicher Mißgriff zu bezeichnen. 
Der Angriff des B.D.A. rich te t sich zu einem nicht geringen Teile 
gegen alle beam teten A rchitekten . Das is t sehr bedauerlich. Die 
Techniker haben soviele wirtschaftliche und soziale W orto zu erringen, 
sio beginnen immer mehr einzusehen, daß sie den Kampf nur dann 
siegreich führen können, wenn sio sich zu einer geschlossenen ein
m ütigen Macht zusammen finden. Nun wirft der B.D.A. einon Zank
apfel zwischen die beam teten und privaten Architekten. H öchst unnötig 
und höchst bedauerlich!! W ann worden die M itglieder des B.D.A. 
oinsehen, daß sie zusammen m it den beam teten Kollegen v ie l ,  gegen 
sie w e n ig  erreichen? Die Denkschrift verdient es jedenfalls un te r den 
M itgliedern des A .V . bekannt zu werden. Sie is t  von dem derzeitigen 
Vorsitzenden des Bundes, Professor M. üülfer, Dresden im A pril 1911 
unterzeichnet und lau tet:

„Der seit dem Jah re  1903 bestehende Bund Deutscher Archi
tekten, dem heute schon fünfhundert B aukünstler in allen Gauen 
Deutschlands angehören, sieht sich in berechtig ter V ertre tung  des 
Standes der freien Privatarchitek ten  zu nachfolgender kurzer D ar
legung der V erhältnisse auf dom Gebiete der B aukunst veranlaßt.

W ir müssen vorausschickon, daß w ir un ter einem Architekton 
nicht jeden verstehen, der sich heute nach bequemem A lltags
sprachgebrauch so zu nennen boliebt, nicht den Bautechniker und 
Bauhandworker, besonders aber nicht den aus mancherlei Berufen 
auftauchenden B auunternehm er, die alle m it Vorliebe doch ohne 
tatsächliche Berechtigung die Berufsbezeichnung „A rchitek t“ auf 
ihren Geschäftskarten führen. W ir  nennen einen A rchitekten 
nach der klaren Auslegung des internationalen A rchitekten-K on- 
grosses in  W ien im Jah re  1908 nur „den freien, selbständig 
schaffenden Baukünstler, der gegen prozentuales, nach der be
stehenden Gebührenordnung festgelegtes Honorar als V ertrauens
mann und gewissermaßen als Bauanwalt seines Bauherrn im 
Rahmen einer gestellten Bauaufgabe die A nfertigung der E n t
würfe und Anschläge sowie die Leitung der Bausführung über
nimmt, in keiner W eise dagegen als U nternehm er tä tig  is t oder 
als stiller Teilnehm er einer U nternehm erschaft aus einem Bau 
Gewinn z ieh t“.

In  Deutschlands Bauweson herrscht heute noch, zum Schaden 
der K unst, auf der einen Seite der Baugewerken und B auunter
nehmer, auf der ändern Seite der Baubeamte. Der Privatm ann 
geht zum handwerklichen, wenn nicht gar zum nichthandwerk
lichen B auunternehm er, sobald or sich ein Haus bauen lassen 
will, weil er glaubt, auf diese W eise am bequemsten und vorteil
haftesten und — billigsten zum Ziele zu kommen; anderseits be
dient sich die staatliche oder städtische Behörde beim Bau der 
öffentlichen Gobäude eines Kreises festangestellter Baubeamten.

Dem Publikum is t der A rch itekt heute noch der überflüssige 
toure Luxusbaum eister, weil er besonders honoriert werden muß. 
M au 'g laubt, Baupläne, Anschläge und all die ändern bei der A us
führung eines Baues nötigen technischen A rbeiten vom B auunter
nehm er um sonst zu erhalten, weil sie nicht besonders in Rech
nung gestellt werden, und ahnt nicht, wie hoch in der Regel der 
selbstverschuldete M angel einer vom Unternehm ergewinn unab
hängigen, sachverständigen Bauleitung bezahlt werden muß. Auch 
der ehrlichste und gediegenste Baugewerksm eistor bleibt im m er 
der Unternehm er, dem es nicht zu verdenken ist, daß or einen 
möglichst hohen E rtrag  aus seiner A rbeit erzielen will. Der 
deutsche Privatm ann bequem t sich noch immer nicht dazu, einzu
sehen, daß er unvergleichlich viel besser fahren m üßte m it einem 
sicheren Führer, einem Architekton, der gleich dem Anwalt auf 
dem Gebiete des Rechtes seine Bausache v e rtritt dem H and
werker, der Baupolizei und — was schließlich von ausschlag
gebender Bodeutung is t: der K unst gegenüber. So wachsen denn 
die H äuser unserer deutschen S täd te  heute noch un ter der Allein
herrschaft dos fachlich m eist einseitig praktisch vorgebildeten und 
oft kunstfeindlichen Bauunternehm ertum s empor, und der Ausländer, 
der die Reinlichkeit und die gute Pflasterung unserer Straßen, 
die oft vorbildlichen, dem Verkehre, der Gesundheitspflege, der 
Volkserziehung und der V erw altung dienenden A nstalten rühm end 
anerkennt, bedauert, leider gar zu häufig m it Recht, den Mangel 
an Geschmack, der sich in der künstlerischen Gestaltung, und 
den Mangel an wirklich gediegenem Komfort, der sich in den 
inneren E inrichtungen unserer W ohngebäude offenbart. Der 
A rch itekt is t  bei der E rrichtung der langen Straßenfronten unserer 
S täd te  noch immer so gu t wie ausgeschaltet; nur ein kleiner 
Bereich is t  ihm geblieben im Bau reicher Villen, mancher großer 
Geschäftshäuser und kleiner Einzelhäuser für den gebildeten M ittel
stand, der den W ert der L eistung eines wirklichen B aukünstlers 
selbst bei bescheidenen Aufgaben erkannt hat, auch den R at des 
sachverständigen bautechnischen B eraters, des Anwalts auf bau
lichem Gebiete, nicht entbehren will.

F a s t  n o c h  s c h l im m e r  a ls  im  P r i v a t b a u  s i e h t  e s  f ü r  
d e n  A r c h i t e k t e n  im  s t a a t l i c h e n  u n d  s t ä d t i s c h e n  ö f f e n t 
l i c h e n  B a u w e s e n  a u s .  H ier verschlechtern sich sogar die 
A ussichten für unsern Stand m it jedem  Jahre, denn jede Be
hörde, jede große und kleine Gemeinde bem üht sich, die in  ihren 
Bereich fallenden Neubauten durch eigne, festangestellte Baubeamte 
entwerfen und ausführen zu lassen. W i r  d ü r f e n  e s  w o h l m i t  
d ü r r e n  W o r te n  a u s s p r e c h e n ,  d a ß  w ir  d a s  in  g a n z  
D e u t s c h la n d  im m e r  m e h r  um  s ic h  g r e i f e n d e  A n w a c h s e n  
d e r  ö f f e n t l i c h e n  B a u ä m te r  d e r  s t a a t l i c h e n ,  k i r c h l i c h e n  
u n d  s t ä d t i s c h e n  B a u v e r w a l tu n g e n  a ls  e in e  H a u p t 
u r s a c h e  d e s  a u f  d em  A r c h i t e k t e n s t a n d e  w ie  a u f  d e r  
E n t w i c k l u n g  d e r B a u k u n s t  ü b e r h a u p t  l a s t e n d o n D r u c k e s  
a n s e h e n . I s t  es doch heute schon soweit gekommen, daß von 
der gewaltigen B autätigkeit des S taats, der Provinzon und der 
S täd te  nur ganz ausnahmsweise oine Aufgabe dem Privatarchi
tek ten  zufällt, und wir stehen vor der Frage, ob der S taa t und 
die städtischen V erw altungen rech t daran tun, durch ihr V or
gehen planmäßig oder wenigstens m it sehenden Augen auf eine 
U nterdrückung des freien A rchitektenstandes hinzuarbeiten.

Nach eingehender sachlicher Prüfung aller hier in B etracht 
kommenden V erhältnisse muß der unparteiische Kenner des B au
wesens nicht nur aus künstlerischen, sondern ebenso aus rein 
wirtschaftlichen Gründen zu der U eberzeugung kommen, daß eine 
system atische E inschränkung der öffentlichen Bauäm ter zugunsten 
des Standes der freien A rchitekton für die Förderung der B au
kunst geradezu geboten sei.

F o rdert auch die G erechtigkeit das Zugeständnis, daß eine 
Reihe hervorragender Baum eister, die heute als Beamte des Staates 
und der Kommunen tä tig  sind, in allen Gauen Deutschlands 
würdige zweckentsprechende öffentliche Gebäude errich te t habon, 
so d ü r f t e n  w ir  d o c h  im  a l lg e m e in e n  k e in e  V e r a n la s s u n g  
h a b e n ,  a u f  d ie  k ü n s t l e r i s c h e n  L e i s t u n g e n  u n s e r e r  B a u 
ä m te r  b e s o n d e r s  s t o l z  zu  s e in . Eine Heranziehung des in 
frischerer Atm osphäre und im stählenden freien W ettbew erb 
schaffenden A rchitekten zur M itarbeit wäre zum Besten der vater
ländischen M onum entalkunst ohne Zweifel aufs innigste zu wün
schen. Noch aus einer ändern Erw ägung is t dies zu erstreben: 
Deutschland s teh t m itten in einer großartigen w irtschaftlichen 
Entwicklung, zu der notwendig auch ein kräftiger, selbstbew ußt 
und eigenartig schaffender B aukünstlerstand gehört. W ie aber 
soll sich ein solcher bilden ohne die B etätigung seiner besten 
K räfte bei den großen Bauaufgaben des S taates und der S täd te? 
Haben unsere deutschen A rchitekten auch aus internationalen 
W ettbew erben so manchen schönen P reis sich heim gebracht und 
bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß unsere freie B aukunst m it 
in der Front steht, so is t  es um so betrübender, zu sehen, wie 
viele unserer besten K ünstler in der H eim at heute feiernd und 
darbend beiseite stehen müssen, während e in e  ü b e r s t r ö m e n d e  
F ü l l e  w e r t v o l l e r  A u fg a b e n  j e t z t  so o f t  f r e u d l o s  u n d  
r e i z l o s  a u f  d e n  B a u ä m te r n  d e s  S t a a t e s  u n d  d e r  K o m 
m u n e n  e r l e d i g t  w e rd e n .

Vergessen wir nicht, daß der B aukünstler außerdem der 
kräftigste T räger und Förderer des Kunstgewerbes ist, das in der 
Zukunft unserm Volk eine Quelle des W ohlstandes werden 
m üßte, erinnern wir uns daran, daß der französische A rch itekt 
als Pionier dem Kunstfleiß seines Landes die W elt erobert hat, 
und suchen wir deshalb, solange es noch Z eit ist, dem Stande 
des künstlerisch arbeitenden, freien A rchitekten offene Bahn zu 
schaffen zur Ausbildung einer kraftvollen E igenart an bedeuten
den Bauaufgaben. Dem Beam ten is t  ein freies, individuelles 
W irken in den Fesseln seines A m tes erschw ert, ja  allzuoft ganz 
versagt; selbst un ter günstigen Bedingungen, bei gu ter Begabung 
und ernstem  W illen muß er wohl früher oder später dem gleich
förmigen D ienst des A lltags unterliegen. Doch nur in der L uft 
persönlicher F reiheit und im ste ts  erneuten W etts tre ite  der K räfte 
vermag die K unst zum Segen des Volkstum s als K ulturträgerin  
neue Höhen zu ersteigen. Aus diesem Grunde schon allein sollte 
die T ätigkeit der Bauäm ter nach K räften eingedämmt werden.

Eindringlicher aber noch in dieser Zeit der Finanznot des 
Reiches und der E inzelstaaten, wo auf allen Verw altungsgebieten 
der Ruf nach Sparsam keit erschallt, sollten w irtschaftliche E r
wägungen gegen die unbeschränkte H errschaft der jetzigen Bau
äm ter sprechen. Nach unsern Erm ittlungen verbrauchen die 
staatlichen und besonders die städtischen B auäm ter für die A us
arbeitung der Entwürfe ihrer Hochbauten sowie für die gesam te 
B auleitung w eit höhere Summen als solche den Privatarchitekten 
für eine gleiche A rbeitsleistung nach der gültigen Gebühren
ordnung zustehen würden. Das scheint uns schon aus der viel
fach üblichen E tatsaufstellung der Bauverwaltungen hervorzugehen. 
Ueberraschend is t diese Beobachtung für niemand, der bedenkt, 
wie schwierig die volle A usnützung der K räfte dieses kaum über
sehbaren Beamtenpersonals ist. Der durch die aufreibenden 
Pflichten seiner V erw altungstätigkeit in Anspruch genommene 
V orgesetzte eines Hochbauamts is t selten in der Lage, gleich
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dem Privatarchitekten seine Hilfskräfte in wirksamer, zur E r
reichung der höchsten Leistungen erforderlicher W eise anzu
spannen, auch is t er in der Auswahl brauchbarer Gehilfen fast 
niemals frei, da er m it festangestellten Technikern zu arbeiten 
hat. Es is t daher unsere sichere und wohlbegründete Ueber- 
zeugung, daß der S taa t und die Gemeinden am allerbesten fahren 
würden, wenn sie die E ntw urfstätigkeit in weiterem  Umfang als 
bisher den Privatarchitekten überließen, wie das auch bei ein
zelnen Verwaltungen noch m it Erfolg geschieht (so z .B . bei den 
S taatsbauten des Königreichs Sachsen) und bei ändern (Hanse
stad t Lübeck) in A ussicht genommen ist, reg t sich doch überall 
die E rkenntnis, daß unser Staatsw esen unter dem Anschwellen 
der Beam tenschaft leidet und haben doch hervorragende S taats
männer neuerdings oft ausgesprochen, daß es an der Zeit sei, zu 
versuchen, aus dem Beam tenstaate wieder herauszukommen.

W ir sind am Schluß unserer A usführungen, die nur die 
Hauptpunkte berühren konnten, ohno auf wichtige Fragen näher 
einzugehen, da sie nur von der A bsicht geleitet wurden, eine 
erste A nregung zu geben, sich m it diesen bedenklichen Seiten 
des staatlichen und privaten Bauwesens zu beschäftigen und die 
hier berührten Fragen einer sorgfältigen, unparteiischen Prüfung 
zu unterwerfen zum Besten unserer vaterländischen B aukunst“ .
D er V e r e in  d e r  h ö h e r e n  t e c h n i s c h e n  S t a a t s b e a m t e n  in 

Bayern ha t auf die Eingabe des B .D .A . in Nr. 23 der Süddeutschen 
Bauzeitung geantwortet.

„Jeder sachlich denkende A rchitekt wird don in der Denk
schrift des B .D .A . kundgegebenen Bemühungen des Bundes zu
stimmen, die d a r a u f  gerich tet sind, den Einfluß [des A rchitekten
standes auf das private Bauweson zu heben. „In idealer Berufs
auffassung soll der A rch itekt den Bauherrn unter W ahrung der 
finanziellen Interessen als Anwalt der K unst beraten .“

Doch wer is t „A rchitek t“ ? Nach der Auslegung des internatio
nalen A rchitektenkongresses in  W ien im Jah re  1908 nur „der freie, 
selbständig schaffende Baukünstler, der gegen prozentuales, nach 
der bestehenden Gebührenordnung festgelegtes Honorar als’ V er
trauensm ann und gewissermaßen als Bauanwalt seines Bauherrn im 
Rahmen einer gestellten Bauaufgabe die A nfertigung der Entwürfe 
und Anschläge sowie die Leitung der Bauausführung übernimmt, 
in keiner W eise dagegen als Unternehm er tä tig  is t  oder als stiller 
Teilhaber einer U nternehm erschaft aus einem Bau Gewinn zieht“ .

Nach diesem W o rtlau t wäre also nur d e r  B aukünstler, welcher 
für seine T ätigkeit prozentual nach der Gebührenordnung honoriert 
wird, berechtigt, den A rch itekten titel zu fuhren, m ithin der fest
besoldete bautechnische Beamte aus dem A rchitektenstande ausge
schlossen. Daß diese Anschauung im Bunde D eutscher Architekten 
P la tz  gegriffen hat, geht aus der für den staatlichen Baubeamten 
gewählten Bezeichnung „Baum eister“ hervor. Diese Auffassung 
kann nicht unwidersprochen bleiben.

Die Leistungen der Staatsbaubeam ten — denn nur die Leistung 
berechtigt dem W esen nach zur F ührung des gesetzlich nicht 
geschützten A rch itekten titels — stehen, soweit es bayrische V er
hältnisse betrifft, h inter denjenigen der „in frischerer Atm osphäre 
und im stählenden freien W ettbew erbe schaffenden B aukünstler“ 
im allgemeinen keineswegs zurück und die von den b a y r i s c h e n  
Staatsbaubeam ten, insbesondere der jüngeren Generation, stam m en
den Bauten können hinsichtlich ihrer künstlerischen Q ualität neben 
den W erken der „freien A rch itekten“ vor der öffentlichen K ritik  
recht wohl bestehen.

Es will nicht in Abrede gestellt werden, daß manches staat- j  
liehe Gebäude architektonischen Feingefühls entbehrt, doch tr i t t  j  
dieser Mangel auffälliger in Erscheinung, weil er eben einem Staats- 
gebäudo anhaftet, das der freien K ritik  in viel weitergehendem Maß 
ausgesotzt is t als das Privatgebäude, und zur K ritik  in Kunstsachen, 
insbesondere auf dem Gebiete des öffentlichen Bauwesens, glaubt 
sich ja  heutzutage jederm ann berechtigt und berufen. Auch dem 
Privatarchitekten — nicht nur dem sich „A rchitekt“ nennenden 
Bauunternehm er, sondern auch dem nach der Auffassung des 
„Bundes“ zu dieser Titelführung allein berechtigten B aukünstler — 
sind Bauwerke nachzuweisen, die keineswegs auf höchster künstle
rischer Höhe stehen. Sie haben nur den Vorteil, daß sie in der 
großen Masse der Alltagsbauten verschwinden und wegen ihres 
privaten Charakters zur K ritik weniger herausfordem .

Daß in B a y e r n  dem freien Architekten „nur ganz ausnahm s
weise“ eine Aufgabe aus der „gewaltigen B autätigkeit des S taa ts“ 
zufällt, entspricht n i c h t  den Tatsachen. Die Beispiele für Verwen
dung von „ f r e i e n  A r c h i t e k t e n “ zu S taatsbauten, insbesondere 
zu den großen Aufgaben der M onnmentalbaukunst sind gerade in 
Bayern so zahlreich und so bekannt, daß es einer Aufzählung der
selben wohl nicht bedarf. Schreibt doch gerade der S taa t alljährlich 
eine Reihe von Konkurrenzen zur Erlangung von Projekten für 
öffentliche Gebäude unter den Mitgliedern der Architektenvereine 
aus, welchen sowohl „freie A rchitekten“ als auch Staatsbanbeam te 
in reicher Zahl angehören. Das Ergebnis dieser Konkurrenzen 
liefert aber den Beweis, daß der m it dem Privatarchitekten in freien 
W ettbew erb tretende Staatsbaubeam te an künstlerischer Qualität

nicht unebenbürtig ist, da unter den Siegern in erster Reiho sehr 
häufig Staatsbaubeam te stehen, welche die Aufgabe überdies n e b e n  
ihrer sonstigen beruflichen T ätigkeit gelöst haben. Es is t also die 
Klage, daß der „Baubeam te zum Schaden der K unst“ im S taate 
herrsche, und die Forderung, daß „eine system atische Einschränkung 
des staatlichen Baubeam tenstandes zugunsten der ,freien Archi
tekten, aus künstlerischen Gründen“ P la tz  greifen solle, für Bayern 
sicherlich n i c h t  gerechtfertigt.

Aber auch von der rein wirtschaftlichen Seite des öffentlichen 
Bauwesens kann eine derartige Forderung nicht als berechtigt an
erkannt werden. Es soll die M annigfaltigkeit der wirtschaftlichen 
Aufgaben, welche dem Staatsbaubeam ten gestellt sind, nicht näher 
beleuchtet werden. Sie lieg t ja  zum größten Teil auf einem Gebiete, 
das dem „freien A rch itekten“ völlig fremd is t und das nach der 
Denkschrift auch nicht für ihn in Anspruch genommen werden will. 
Nur die W irtschaftlichkeit in der A ufstellung und der A usarbeitung 
der Entwürfe zu S taatsbauten, welche T ätigkeit allein für den 
„freieD A rchitekten“ gefordert wird, soll näher beleuchtet werden.

Bei der E igenartigkeitJder staatlichen Bauaufgaben, die ihre 
Ursache in der Erfüllung der zahllosen aus dem staatlichen Orga
nismus entspringenden Forderungen findet, wird eine wirtschaftliche 
Entw urfstätigkeit nur dann gewährleistet, wenn der A rch itekt die 
gonauesto Kenntnis all dieser Forderungen besitzt. Diese sich 
anzuoignen, bedarf es eines eingehenden langjährigen und steten 
Verkehrs m it allen in B etrach t kommenden Behörden. Daß der 
freie A rch itekt in dieser H insicht gegenüber dem Staatsbaubeam ten 
im Nachteil ist, lieg t wohl auf der Hand. Dem letz teren  gelingt 
es in den meisten Fällen vermöge seiner eingehenden Kenntnis 
der besonderen Verhältnisse schon m it dem ersten oder zweiten 
Entwurf, die gestellte Aufgabe zu lösen, während der erstere oft 
oine R e ih e  von Entwürfen aufzustellen haben wird, bis alle die 
dienstlichen Forderungen zweckentsprechend Befriedigung gefunden 
haben.

Diese vom freien A rchitekten aufgestellten Entwürfe müßten 
nun nach der Gebührenordnung vom S taate honoriert werden. 
Dieser Verpflichtung is t aber der S taa t seiuen Baubeamten gegen
über enthoben, weil letztere den Entw urf ja  neben ihren sonstigen 
Dienstesaufgaben bearbeiten, so daß die auf die Entw urfstätigkeit 
treffenden Kosten gegenüber dem Honorar verschwinden, welches 
der S taa t dem „freien A rch itekten“ zu leisten hätte. Gerade die 
wirtschaftlichen Erw ägungen sind es also, die den S taa t veranlassen 
müssen, festbesoldete Architekten, d. s. seine eignen Beamten, 
m it der P rojek tierung seiner B auten zu betrauen. Daß der 
bayrische S taa t m it der Heranziehung von „freien A rchitekten“ 
zu staatlichen ¡Bauaufgaben tatsächlich bisher nicht die besten 
Erfahrungen auf dem Gebiete der W irtschaftlichkeit gem acht hat, 
will nnr nebenbei erwähnt werden.

W as w eiter die W irtschaftlichkeit in der A usnützung der H ilfs
kräfte betrifft, so dürfte darin von seiten des Staats wohl die 
oberste Grenze des nach sozialen Begriffen zulässigen Maßes erreicht 
sein. W e n ig e r  Beam te und w e n ig e r  Hilfskräfte einzustellen, 
als z. B. in Bayern bei den m eisten staatlichen Bauäm tern der Fall 
ist, is t unter diesem Gesichtspunkte nicht denkbar. Dagegen is t 
die bei einzelnen Architekturbureaus der freien A rchitekten übliche 
übermäßige A usnützung der H ilfskräfte wohl bekannt, in sozialer 
Hinsicht aber durchaus nicht vorbildlich. Der S taa t würde [be
rechtigte Vorwürfe der Oeffentlichkeit zu gewärtigen haben, wenn 
er seine Arbeitskräfte in gleich rücksichtsloser W eise wie der freie 
A rch itekt ausnützen wollte, oder durch U ebertragung von Arbeiten 
an nicht beam tete A rchitekten die Hand zu einer derartigen Hand
lungsweise bieten würde. Zugegeben wird, daß der Staatsbaubeam te 
in der W ahl seiner H ilfskräfte unfrei ist, aber er is t auch bemüht, 
dieselben zu brauchbaren M itarbeitern heranzuziehen und dem 
S taate zu erhalten, und nicht — wie der Privatarchitek t — nach 
dem augenblicklichen Bedürfnis zu verwerten und m it eintretendem  
Arbeitsm angel zu entlassen.

Kann der W eg, den der Bund Deutscher A rchitekten m it seiner 
Denkschrift beschritten hat, als der richtige und Erfolg versprechende 
angesehen werden? W ir möchten es g la tt verneinen. Daß viele 
Privatarchitekten feiernd und darbend beiseite stehen, ha t nicht 
seinen Grund in „dem immer mehr um sich greifenden Anwachsen 
der staatlichen Bauverwaltungen“ — was übrigens in Bayern gar 
nicht zu trifft —, die W urzel des Uebels lieg t [gerade auf der 
Gegenseite, nämlich in der Ueberfüllung des A rchitektenberufs, 
die zur Folge hat, daß bei dem verhältnism äßig geringen Bedarf 
des S taats an beam teten A rchitekten die Zahl der nicht beam teten 
„freien A rchitekten“ von J a h r  zu J a h r  wächst.“
A uf die Auslassungen des Vereins der höheren technischen S taa ts

beamten in Bayern h a t der B .D .A . un te r der U eberschrift: „N och  
e in m a l  d e r  A r c h i t e k t  im  h e u t i g e n  d e u t s c h e n  B a u w e s e n “ 
im H eft 28 der Neudeutschen Bauzeitung wie folgt geantw ortet:

„Nr. 23 der Süddeutschen Bauzeitung en thält eine Erw iderung 
des Vereins der höheren technischen Staatsbeam ten im Königreich 
Bayern auf die Denkschrift des Bundes Deutscher Architekten, 
„der A rch itekt im heutigen deutschen Bauwesen“. Die Erwiderung 
leg t dar, daß der P rivatarchitek t zur Lösung der staatlichen
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Bauaufgaben weniger geeignet sei als der beam tete' A rchitekt, 
und zwar wegen der E igenartigkoit der staatlichen Bauaufgaben. 
Dieser Anschauung muß widersprochen werden. Die behauptete 
E igenart besteh t nur bei sehr wenigen Aufgaben. Schulen, Kirchen, 
Bibliotheken, U niversitätsgebäude, Krankenhäuser, städtische V er
waltungsgebäude (Rathäuser), Banken, Versicherungsgebäude sind 
in großer Anzahl von Privatarchitekten errichtet, ohne daß es für 
die entwerfenden A rchitekten eines langjährigen und steten  Verkehrs 
m it den Behörden bedurft hä tte , für die die betreffenden Gebäude 
errichtet wurden. Die genaue Kenntnis all der Forderungen, die 
au den fertigen Bau gestellt werden, muß sich der A rchitekt 
ste ts aneignen und diese Forderungen sind bei Privatbauten, z. B. 
Theatern, Fabriken, und den oben angeführten Bauklassen durchaus 
nicht einfacher als diejenigen, welche an die Mehrzahl der staatlichen 
Zwecken dienenden Gebäude gestellt werden. Die rein individuellen 
Ansprüche, die die kultivierten Bewohner eines umfänglichen 
Privathauses stellen, die überaus vielseitigen und verschiedenartigen 
Ansprücho, die an W ohnhäuser verschiedenen Ranges, Hotels, 
Kirchen, Synagogen, Museen usw. gestellt worden, die Ansprüche 
großer Geschäftshäuser, großer Banken usw. müssen befriedigt 
werden, ohne daß die Z eit zu langjährigem  und stetem  Verkohr 
m it den B enutzern möglich ist. Der A rchitekt, der diese An
forderungen zu befriedigen weiß, wird auch (von seltenen A us
nahmen abgesehen) die staatlichen Aufgaben lösen können.

Daß für manchen Bau eine Reihe von Vorentwürfen gemacht 
werden muß, g ilt sowohl für freie als für beam tete A rchitekten. 
W enn die Erw iderung nun sagt, daß solche Entw ürfe dem freien 
A rchitekten bezahlt werden müßten, der S taa t aber dieser Ver
pflichtung sejnenBeamten gegenüber enthoben sei, „weil letztere 
den E ntw urf ja  neben ihren sonstigen Dienstesaufgaben bearbeiten, 
so daß die auf die E ntw urfstätigkeit treffenden Kosten gegenüber 
dem Honorar verschwinden“, so is t  diese Anschauung grundsätzlich 
falsch. D er beam tete A rch itek t bezieht doch für diese von ihm 
geleisteten Arbeiten seinen Gehalt. Die Kosten verschwinden 
nur für den einzelnen Bau, jedenfalls in dem öffentlich zugänglichen 
Material. E rw ünscht wäre es allerdings, daß einmal die Kosten 
für Entw ürfe für ausgeführte und unausgeführte Bauten der 
Behörden zusam m engestellt würden. Eine solche S tatis tik  is t aber 
bisher entweder nicht gem acht oder nioht veröffentlicht. Die 
Erw iderung sagt dann ferner, daß der bayrische S taa t m it der 
Heranziehung von freien A rchitekten zu staatlichen Bauaufgaben 
tatsächlich bisher nicht die besten Erfahrungen auf dem Gebiete 
der W irtschaftlichkeit gem acht hat. Da der bayrische S taa t aber 
m it der Heranziehung von Privatarchitekten fortfährt, so müssen 
wohl andere Vorteile nicht wirtschaftlicher A rt bedeutend genug 
sein, um ihn zur Fortsetzung  dieses Gebrauchs zu veranlassen. 
E s is t aber dann zu berücksichtigen, daß in vielen Fällen die 
Heranziehung eines Privatarchitekten lediglich in der W eise 
geschieht, daß ihm neben dem m it der Ausführung betrauten 
Bauam t die Entwurfsbearbeitung übertragen wird, während das 
Bauam t m it geringen Ausnahmen alle diejenigen A rbeiten erledigt, 
die es zu erledigen hätte, wenn kein P rivatarchitek t zugezogen 
würde. Ob die wirtschaftlichen V orteile auch ausgeblieben sind, 
wenn einem Privatarchitek ten der Bau vollständig übertragen 
wurde und der S taa t nur die Ueberwachung (technisch und 
finanziell) ausübte, wie sie z. B. das Reich beim Bau von K riegs
schiffen auf Privatw erften ausübt, sag t die Erw iderung nicht. 
Diese le tz tere  Form  der Uebertragung, in der die Behörde sich 
auf die Funktionen des Bauherrn beschränkt, würde aber erst 
die möglichen V orteile sichern.

Die Erw iderung sagt: „was w eiter die W irtschaftlichkeit in 
der Ausnutzung der H ilfskräfte betrifft, so dürfte darin von 
seiten des S taats wohl die oberste Grenze des nach sozialen 
Begriffen zulässigen Maßes erreicht sein. W eniger Beam te und 
weniger Hilfskräfte einzustellen, als es z. B. in Bayern bei den 
meisten staatlichen Bauäm tern der Fall ist, is t unter diesen 
Gesichtspunkten nicht denkbar. Dagegen is t die bei einzelnen 
A rchitekturbureaus der freien A rchitekten übliche übermäßige 
A usbeutung der H ilfskräfte wohlbekannt,in sozialer H insicht aber 
durchaus n icht vorbildlich.“

Solche überm äßige A usnutzung mag Vorkommen. Sie wird 
von keinem sozial oder auch nur rechtlich denkenden Menschen 
gebilligt werden. E s sei aber hierzu bem erkt, daß auch in 
Berichten von staatlichen Baubeamten, die eine V erm ehrung ihrer 
Hilfskräfte fordern, auf eine bedeutende U eberlastung ihres P e r
sonals hingewiesen wird. Daß solche Begründungen auch im 
Königreich Bayern üblich sind, kann zwar im Augenblick nicht 
behauptet werden, is t  aber bei dem nicht seltenen W andern von 
Baubeamten von einem B undesstaate zum ändern und zu den 
Reichsbehörden anzunehmen. Die Denkschrift des Bundes Deutscher 
A rchitekten ha t aber nicht auf lokale V erhältnisse einzelner 
Bundesstaaten Rücksicht genommen, sondern auf die deutschen 
allgemein. Eine U nterscheidung von Hilfskräften im engeren 
Sinn und der Gesam theit der gegen Gehalt angestellten Baubeamten 
kann dabei nicht gem acht werden. Nun sagt aber der Verein 
der höheren technischen Staatsbeam ten im Königreich Bayern in

Absatz 7, das Ergebnis dieser Konkurrenzen liefert aber den 
Beweis, daß der m it den Privatarchitekten in freien W ettbew erb 
tretende Staatsbeam te an künstlerischer Q ualität nicht unebenbürtig 
ist, da unter den Siegern in erster Reihe sehr häufig Staatsbeam te 
stehen, welche die Aufgabe überdies neben ihrer sonstigen beruf
lichen T ätigkeit gelöst haben.“ Die Tatsache, daß Baubeamto 
in ganz außerordentlicher Zahl sich an allen ausgeschriebenen 
W ettbew erben, auch wenn es sich um M illionenprojekte handelt, 
beteiligen, is t  allgemein bekannt. Darüber hinaus is t aber auch 
bekannt, daß zahlreiche Beam te große und sehr zeitraubende 
Privatgeschäfte führen und Privatbauaufträge, so viel sie können, 
übernehmen. W ie ihnen das möglich ist, wenn sie ihre Kräfte 
bis au die obere Grenze des nach sozialen Begriffen zulässigen 
Maßes ihren dienstlichen Obliegenheiten widmen, is t nicht 
ersichtlich. E in großes Konkurreuzprojekt nim m t die künstlerische 
Schaffenskraft eines A rchitekten so in Anspruch, daß or in den 
W ochen oder Monaten, die er, auch un te r Verwendung von Hilfs
kräften, der Aufgabe widmen muß, für geistig gleich hochstehende 
Arbeiten im allgemeinen nicht mehr vorhanden ist. Nur intensive, 
geistige Konzentration erm öglicht vollwertige künstlerische Arbeit. 
Die A usführung der Erw iderung über die künstlerische Qualität 
der Baubeamten, die Konkurrenzen gewinnen, beweist allerdings 
die künstlerische Ebenbürtigkeit dieser Beam ten (die noch niemals 
bestritten  ist). Sie beweist aber ebenso schlagend, daß diose 
H erren einen wertvollen Teil ihrer vom S taate bezahlten K raft 
privaten Geschäften widmen.

Die Erw iderung des Vereins der höheren technischen S taa ts
beamten im Königreich Bayern führt in einem Schlußabsatz aus: 
„Daß viele Privatarchitekten feiernd und darbend beiseite stehen, 
ha t nicht seinen Grund in „dem immer mehr um sich greifenden 
Anwachsen der staatlichen Bauverw altungen“ — was übrigens in 
Bayern gar n icht zutrifft — die W urzel des Uebels liegt gerade 
auf der Gegenseite, nämlich in  der Ueberfüllung des A rch itekten
berufs, die zur Folge hat, daß bei dem verhältnism äßig geringen 
Bedarf des S taats an beam teten A rchitekten die Zahl der nicht 
beam teten „freien A rch itekten“ von Ja h r  zu J a h r  w ächst.“

Dieser soziologische B eitrag m üßte von anderer Seite kommen 
und vor allen Dingen m üßte er begründet sein, wenn er in 
B etrach t gezogen werden sollte. W ill man aber aus ihm eine 
Konsequenz ziehen, so kann es nur die sein, daß die beamteten 
A rchitekten, denen der S taa t ih r Einkom men garantiert und 
deren R uhegehalts- usw. Ansprüche im W erte  von 14—1 9 %  ihres 
Gehalts ja  auch ihre Zukunft sicherstellen, auf hören sollten, 
durch private Geschäfte m it den Privatarchitekten in W ettbew erb 
zu treten , mögen diese Geschäfte nun in der Beteiligung an 
W ettbew erben bestehen oder in der Ausführung von B auten“ .
Schließlich ha t die S t a n d e s v e r t r e t u n g  d e r  h ö h e r e n  s ä c h 

s i s c h e n  L a n d b a u b e a m te n  dem B .D .A . eine in mehreren B lättern 
(z. B. Dresdner Anzeiger 1911, Nr. 202) erschienene sehr lesenswerte 
A ntw ort gegeben, in der folgendes wörtlich ausgeführt wird:

„Der Bund D eutscher A rchitekten (B .D .A .) ha t sich „in berech
tig te r V ertretu ng  des Standes der freien P rivatarchitek ten“ ver
anlaßt gefühlt, in Nr. 21 seines Bundesorgans, der Neudeutschen 
Bauzeitung, eine Denkschrift: Der A rch itekt im heutigen deutschen 
Bauwesen erscheinen zu lassen und gelangt in dieser zu folgendem 
Schlußsatze:

„Nach eingehender sachlicher Prüfung aller hier in B etracht 
kommenden V erhältnisse muß der unparteiische Kenner des Bau
wesens nicht nur aus künstlerischen, sondern ebenso aus rein w irt
schaftlichen Gründen zu der U eberzeugung kommen, daß eine 
system atische Einschränkung der öffentlichen B auäm ter zugunsten 
des Standes der freien A rch itekten für die Förderung der Bau
kunst geradezu geboten sei.“

Der B .D .A . sag t in seiner Denkschrift weiterhin:
„Es is t  daher unsere sichere und wohlbegründete U eber

zeugung, daß der S taa t und die Gemeinden am allorbesten fahren 
würden, wenn sie die Entw urfstätigkeit in weiterem Sinn als bisher 
den P rivatarchitek ten überließen, wie das auch bei einzelnen V er
waltungen noch m it Erfolg geschieht (so z. B. bei den S taats
bauten des Königreichs Sachsen) und bei ändern (H ansestadt 
Lübeck) in  A ussicht genommen ist, reg t sich doch überall die 
Erkenntnis, daß unser Staatsw esen unter dem Anschwellen der 
Beam tenschaft leidet und haben doch hervorragende Staatsm änner 
neuerdings oft ausgesprochen, daß es an der Z eit sei, zu versuchen, 
aus dem Beam tenstaate wieder herauszukom m en.“

Der hierin enthaltene Hinweis auf die S taatsbauten im König
reiche Sachsen läß t im Zusammenhänge m it dem übrigen Inhalte 
betreffender Denkschrift die D eutung zu , als seien zu einzelnen 
Bauaufgaben des sächsischen S taats P rivatarchitekten herangezogen 
worden, weil den sächsischen Staatsbaubeam ten künstlerische Be
fähigung und wirtschaftliche Erfahrung fehlte. Da eine solche 
D eutung m it den wahren Verhältnissen in keiner W eise in E in
klang zu bringen wäre, ja  sie zum Teil d irekt auf den Kopf 
stellen würde, sieht sich die Unterzeichnete Standesvertretung der 
höheren sächsischen Landbaubeamten zu folgender R ichtigstellung 
und Entgegnung veranlaßt:
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Einzelne der staatlichen Hochbauverwaltung im Königreich 

Sachsen zufallende Bauaufgaben ha t die Staatsregierung, wie wir 
an maßgebender Stelle erfahren haben, nur deshalb an Privatarchi
tek ten  übertragen, um den Privatarchitektenstand, dessen Bedeutung 
für das w irtschaftliche und künstlerische Loben die Staatsregiorung 
nie verkannt hat, in seinem Standesansehen und in seiner w irt
schaftlichen Lage zu fördern, in einzelnen Fällen überdies, um 
namhafte Baukünstler den Hoch- und Fachschulen des Landes als 
Lehrer der B aukunst zu gewinnen und zu erhalten.

Die höheren Staatsbaubeam ten, denen diese dankbaren Bau- 
aufgaben dam it entgingen, sind im Interesse der K unst neidlos 
beiseite getreten, wiewohl ein solcher V erzicht bei den ohnehin 
nicht reichlichen künstlerischen Bauaufgabon des S taats den 
künstlerisch befähigten Bauboamten schwer genug gewesen ist. 
W erden aber aus solchem V erzicht irreführende Rückschlüsse 
hinsichtlich der E ignung der Baubeamten zu künstlerischer A rbeit 
gezogen, so wird es diesen zur W ahrung ihres eignen Standes
ansehens nicht zu verargen sein, wenn sie auf eine E inschränkung 
oder Beseitigung dieses Verfahrens hinwirken werden.

In w irtschaftlicher Beziehung ha t die sächsische Staatsregierung 
bei Heranziehung von Privatarchitekten zur P lanung und Leitung 
von Staatsbauten fast in allon Fällen  nachweislich höhere Kosten 
aufzuwenden gehabt, als wenn sie diese durch ihre Baubeamten 
hätte  „erledigen“ lassen.

Nach der die M indestsätze feststellenden Gebührenordnung 
des Verbandos Deutscher A rchitekten- und Ingenieurvereine be
träg t das Architektenhonorar für Bauten der in Frage kommenden 
m onumentalen A rt (also bei Annahme einer Bausumme zwischen 
100000 M. und 4000000 M.) und ohne Annahm e besonders w ert
vollen Ausbaues unter Zugrundelegung der Sätze der Gruppe II  
oder I I I  der Gebührenordnung etwa 4 bis 5°/o der Bausumme.

Hierbei sind nicht eingerechnet die sogenannten „Nebenkosten“ 
(§ 2 der Gebührenordnung), z. B. die Aufwände für Bodenunter
suchungon, für Bauzeichnungen zu Heiz- und elektrischen Anlagen 
aller A rt, für die besondere Bauleitung, d. h. die Gehaltsbezüge 
der Bauführer, Bauaufseher und Bauwächter, die Kosten der E r
richtung und U nterhaltung eines Baubureaus, der Vervielfältigung 
von Zeichnungen und Schriften aller A rt, der Abrechnungsver
messungen, der statischen und sonstigen Spezialrechnungen, der 
Reisen und der Revisionszeichnungen und Inventarzeichnungen.

Diese letztgenannten Aufwände, die bei öffentlichen Bauten 
infolge der an sie zu stellenden hohen hygienischen und technischen 
Anforderungen keineswegs so gering sind und sein können wie 
bei Privatbauten, lassen daher erfahrungsgemäß die Gesamtkosten 
für Planung und Leitung von S taatsbauten durch Privatarchitekten 
erheblich höher werden, als obiger Norm ensatz be trägt und als 
der m it den einschlägigen Verhältnissen nicht V ertraute, der diese 
Kosten in der Regel m it dem reinen Architektenhonorar abge
schlossen erachtet, gewöhnlich annimmt. Demgegenüber haben 
angestellte statistische Erhebungen erkennen lassen, daß die Auf
wände für die P lanung und Leitung von S taatsbauten bei aus
schließlicher Verwendung von Baubeamten sich in durchaus an- 
gemessenon Grenzen bewegen und sogar bis zu etwa 4°/0 der 
Bausummon herabgehen, wobei die säm tlichen obengenannten Neben
kosten und selbstverständlich auch die etatsm äßigen Beamten
gehälter eingerechnet wurden. Daß es zur Erledigung eines solchen 
günstigen Ergebnisses geschickter Dispositionen seitens der be
treffenden Baubeamten bedarf, is t unbestreitbar, dies um so mehr, 
als der S taatsapparat einem Beam ten erheblich mehr Bureauarbeit 
anzusinnen geneigt is t wie einem Nichtbeamten. Naturgem äß können 
sich solche Berechnungen nur auf solche B auten erstrecken, die 
von einem in sich abgeschlossenen Beam tenapparat (einer besonderen 
Bauleitung) bearbeitet worden, da sich eine sach- und sinngemäße 
Trennung der Kosten nicht durchführen läßt, wenn die bauleitenden 
Beamten neben ihrer T ätigkeit bei Planungen und Leitungen von 
Neubauten ohne besondere V ergütung noch nicht zu diesen 
B auten gehörige, laufende Verw altungsgeschäfte erledigen.

W enn der B-D .A . meint, die R ichtigkeit seiner Ansicht „gehe 
schon aus der vielfach üblichen E tatsaufstellung der Bauverwaltungen 
hervor“, so dürfte sein Irrtum  m it der U ngeübtheit, derartige 
E tatsaufstellungen richtig  zu lesen, durchaus zu erklären sein.

Daß der vom B .D .A . behauptete „Erfolg“ bei der Verwendung 
von Privatarchitekten für Staatsbauten, insoweit die sächsische 
Hochbauverwaltung in Frage kommt, auf wirtschaftlichem Gebiete 
nicht zu finden ist, dürfte hiernach wohl keinem Zweifel unter
liegen und der B .D .A . wird, wenn er eine solche Behauptung doch 
noch weiterhin aufrechterhalten will, n icht umhin können, sein 
Zahlenmaterial, auf welches er diese Behauptung s tü tz t, bekanntzugeben.

W as nunm ehr 'die künstlerische Seite der Frage betrifft, so 
haben bereits dio bayrischen Staatsbaubeam ten in ihrer Entgegnung 
in Nr. 23 der Süddeutschen Bauzeitung in treffender W eise darauf 
hingewiesen, daß Staatsbauten zu kritisieren jederm ann sich berufen, 
ja , als S teuerzahler, geradezu verpflichtet fühlt, daß die Augen 
der A llgemeinheit mehr auf diesen, wie auf den Privatbauten ruhen 
und jeder Fehler, jede Geschmacklosigkeit dort viel härte r be- 
und verurteilt wird als hier.

Außerdem wird nur zu oft angenommen, daß alle Staatshoch
bauten, also auch Bahnbauten, Brücken usw. von den beam teten 
A rchitekten geplant oder wenigstens beeinflußt werden, was bisher- 
wohl nur für Bayern zutrifft.

Im  übrigen gibt der B. D. A. selbst zu, „daß eine Reihe 
hervorragender Baum eister, die heute als Beamto des S taa ts und 
der Kommunen tä tig  sind, in allen Gauen Deutschlands würdige, 
zweckentsprechende öffentliche Gebäude errichtet haben“.

Das heiß t m it kurzen W orten  doch: Von Staatsbaubeam ten 
werden bisweilen gute, bisweilen schlechte Bauten geschaffen.

Das gleiche dürfte wohl von der Privatarchitektenschaft be
hauptet werden können, denn daß sämtliche unschönen Privatbauten 
auf das Konto des „kunstfeindlichen B auunternehm ortum s“ zu 
setzen seien, wird auch der B .D .A . weder behaupten wollen, noch 
beweisen können.

Die A rt eines K unstw erks hängt zu guter L e tz t doch ste ts 
nur von der Person seines Schöpfers ab, bzw. davon, ob dies ein 
K ünstler oder ein N ichtkünstler, nicht davon, ob dies ein Beam ter 
hohen oder niederen Ranges oder ein N ichtbeam ter geschaffen hat.

Nicht ein Hochschuldiplom, ebensowenig aber eine Bundesm it
gliedschaft, sondern sein W erk  is t das äußere Kennzeichen eines 
Künstlers.

W enn der B .D .A . nun glaubt, daß „dem Baubeamten ein freies, 
individuelles W irken in den Fesseln seines Am tes erschwert, ja  
allzuoft ganz versagt sei, daß er, selbst unter günstigen Bedin
gungen, bei gu te r Begabung und ernstem  W illen, wohl früher oder 
später dem gleichförmigen Dienste des A lltags unterliege“ , so is t 
zuzugeben, daß dies eintreffen kann, es is t  aber abzustreiten, daß 
dies eintreffen muß. Dabei bleibt dahingestellt, ob der in m aterieller 
Hinsicht von seinem Auftrageber, dem Bauherrn, rech t abhängige 
P rivatarchitekt wirklich der froie und der vom S taa t auf Lobenszeit 
und unwiderruflich angestollto, von seinem V orgesetzten m ateriell 
ganz und gar unabhängige und von ihm nicht absetzbare Bau
beamte wirklich der „unfreie“ K ünstler is t. Auch hier wird wohl 
die Persönlichkeit selbst das entscheidende M oment sein, es wird 
neben freien stets unfreie Privatarchitekten geben, dio ihre künst
lerische U eberzeugung einer banausischen Bauherrnlaune opfern 
und neben unfreien stets freie Baubeamte, die ihre künstlerische 
Ueberzeugung durchzusetzen wissen, tro tz  am tlicher Fesseln.

Dam it soll nicht gesag t sein, daß die Baubeamten diese „am t
lichen Fesseln“ im Interesse des S taats und der Beamtendisziplin 
überhaupt für nötig  hielten. Sie sind im Gegenteil fest davon 
überzeugt, daß ein Land, in dessen Bauverwaltung ein frischer 
W ind weht, dessen Baubeamte frei und ungefesselt schaffen dürfen, 
dauernden kulturellen Nutzen hiervon hat, einmal in den Leistungen 
seiner Beamten, zu ändern in deren Zufriedenheit.

Daß übrigens nicht alle Privatarchitekten auf dem Boden der 
Denkschrift des B .D .A . stehen, zeigen die in Nr. 39 der Z eit
schrift „D er Dresdner B aum arkt“ enthaltenen A rtikel: Der A rchitekt 
im heutigen deutschen Bauwesen von Hans v. W eyer, und S tad t
bauäm ter von E . Blauen, und daß auch die F reiheit der
Privatarchitek teu von diesen nicht so allgemein empfunden wird, 
beweist der A rtikel „Der A rch itekt im modernen W irtschaftsgefüge“ 
in Nr. 24 und 25 des Organs des B .D .A . (Neudeutsche Bauzeitung) 
selbst. Der Privatarchitek t kennt keine „am tlichen“ Fesseln. 
Das mag sein. Seine Fesseln schm iedet ihm der Erwerbskampf. 
E s is t nun nicht einzusehen, daß der P rivatarch itek t von seinen 
Fesseln „gestählt“ wird, während der Baubeamte von den seinen 
angeblich erdrückt werden muß.Der Baubeamte kämpft, wenn er kämpft, in den weitaus meisten 
Fällen aus Ueberzeugung und für seine K unst, der Privatarchitek t 
muß unstreitig  oft, nur allzuoft für sein B ro t kämpfen. Der Lebens
kampf der M ehrheit in der Privatarchitektenschaft wird dadurch 
nicht leichter, daß die wenigen großen Aufgaben desStaatsbauw osens 
in die Hände von ebenfalls nur wenigen, ohnedies reichlich beschäf
tig ten  Privatarchitekten gelangen, denn daß bei der „Industriali
sierung“ dieses Standes diese Aufgaben regelmäßig in die A teliers 
einiger großer Architektenfirm en kommen, is t ja  sattsam  bekannt.

Die künstlerisch befähigten Baubeamten werden aber in 
einem S taatsd ienst ohne künstlerische A rbeit nicht allzulange aus
harren. Durch ihren U ebertritt in die Reihen der Privatarchitekten 
helfen sie schließlich deren Konkurrenzkam pf weiterhin verschärfen, 
und ob die von den verbleibenden künstlerisch weniger befähigten 
Baubeamten beratenen Staatsbehörden für ihre Bauten nun gerade 
die künstlerisch fähigsten Privatarchitekten herausfinden und her
anziehen werden, is t mehr als zweifelhaft.

B isher is t wohl im m er der künstlerisch befähigte Baubeamte 
der beste Anwalt wie der K unst so auch der Interessen der privaton 
B aukünstler gewesen. Als der B .D .A . gegründet wurde, wollte 
er nicht nur ein Bund der letzteren, nicht ein Bund deutscher 
Privatarchitekten sein, sondern ein Bund aller Baukünstler. 
W arum  will der Bund D eutscher A rchitekten je tz t  seine Ziele 
näherstecken? Dem B esten unserer vaterländischen K unst dient 
er nicht damit, daß er die Reihen der K ünstler sprengt, s ta tt  sie 
zu einen zum Kampfe gegen die unkünstlerische Masse. Möchte 
sich der B .D .A ., noch ehe es zu spät ist, seiner ersten weiten 
und hohen Ziele erinnern“.


